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1 Ausgangslage und Absichten  

1. 1  Auft räge  aus  dem  k ommunale n R ichtplan  

Nach einem markanten Wachstum der Gemeinde Reinach vor allem in den 1960er und 1970er Jahren hat sich die Be-

völkerung zunächst stabilisiert und pendelt nun seit dem Jahr 2000 zwischen knapp 18'600 und gut 18'900 Einwohne-

rInnen. Reinach als gut erschlossene, zentrumsnahe Gemeinde mit prosperierender Wirtschaft sollte aber wachsen kön-

nen. Zu diesem Zweck wurde 2005 ein kommunaler Richtplan in Kraft gesetzt, der einerseits die Grundlage für die Revi-

sion der Zonenplanung Siedlung bildet (vom Einwohnerrat beschlossen am 12. Mai 2014) und andererseits die Planung 

bestehender Baulandreserven mittels Sondernutzungsplanungen anschiebt.  

 

 

Abbildung 1: Kommunaler Richtplan Reinach, Karte S 02 Städtebau 

 

Mit der ABBILDUNG 1 einher gehend werden im kommunalen Richtplan von Reinach folgende Ziele bzgl. Städtebau (rele-

vante Auswahl) formuliert: 

a. Der Boden ist haushälterisch genutzt. 

b. Wo dies sinnvoll ist, sind die Siedlungen baulich verdichtet. 

c. Die bestehende Siedlungsqualität wird erhalten und wo möglich erhöht. 

d. Überbauungen erfüllen hohe gestalterische Anforderungen.  
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Zudem wird der Gemeinderat u. a. beauftragt…:  

a. "… Bau- und zonenrechtliche Voraussetzungen für die qualitative Verdichtung von dafür geeigneten Wohnge-

bieten in der Talebene zu schaffen und damit massgeschneiderte Nachverdichtungen im Wohngebiet zu er-

möglichen. Diese müssen sich in den vorherrschenden Siedlungscharakter einfügen." 

b. "… die Realisierung zeitgemässer und hochwertig gestalteter neuer Überbauungen mit geeigneten bau- und 

zonenrechtlichen Bestimmungen sicherzustellen. Gleichzeitig soll geprüft werden, mit welchen Mitteln quali-

tätssichernde Verfahren bei privaten Trägerschaften gefördert werden können." 

c. "… im Rahmen der Zonenplanrevision Vorgaben für die Begrünung des Siedlungsgebietes, insbesondere ent-

lang der Fleischbachstrasse […], die Vernetzung der Freiräume nach innen und nach aussen sowie die Begrü-

nung und Gestaltung der Siedlungsränder weiter zu entwickeln." 

1. 2  Are al  

1 . 2. 1  V e r or t un g  

Das Areal des Planungsgebietes bzw. der Quartierplanung umfasst die Parzellen Nrn. 612 (10821), 2347, 8080 und 

einen Teil der Parzelle 2176 in Reinach1, mit einer Fläche von insgesamt 16'971 m2. Das Planungsareal liegt im Geviert 

Fleischbachstrasse, Oerinstrasse, Mausackerweg und Stockackerstrasse, reduziert um die bereits bebauten Teilflächen 

im Osten und im Nordwesten dieses Gevierts in topografisch ebenem Gebiet (vgl. ABBILDUNG 2).  

                                                                                 

1  Ursprünglich war angedacht, dass die parallel zur Fleischbachstrasse verlaufenden Parzellen Nrn. 8075 und 8076 ebenfalls Teil des Quartierplans 

werden. Im Nachgang zur kantonalen Vorprüfung und zur öffentlichen Mitwirkung wurde der Perimeter jedoch um diese Flächen reduziert, damit die 

Strassengestaltung der Fleischbachstrasse mit einer Baumreihe im Sinne der Zonenvorschriften Siedlung ergänzt werden kann. 
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Abbildung 2: Orthofoto (geoview.bl.ch, 26.01.2015) 

 

1 . 2. 2  H e ut ig e  N ut z u ng  

Das Areal Oerin ist heute – soweit es sich um die Flächen des Quartierplans handelt – nicht (mehr) bebaut. Von früheren 

Gebäuden finden sich noch einzelne Fundamente. Genutzt wird das Areal vornehmlich als Weide. Die Nachbarschaft 

umfasst ausschliesslich Wohnbauten, die fragliche Fläche bildet gewissermassen eine unbebaute Restfläche (vgl. AB-

BILDUNG 3).  

Diese landwirtschaftliche Nutzung entspricht aber nicht der rechtskräftigen Nutzungsplanung: Bis zu den neuen Zonen-

vorschriften Siedlung (Regierungsratsbeschluss Nr. 571 vom 14.04.2015) war die Fläche einer Wohnzone W2c zugeteilt 

und in den neuen Zonenvorschriften wurde für das Areal eine spezifische Zone mit Planungspflicht erlassen. Diese Zone 

kann also nur bebaut werden, wenn zuvor eine entsprechende Sondernutzungsplanung, d. h. eine Quartierplanung nach 

basellandschaftlichem Recht erlassen wurde.  

      

Abbildung 3: Historische Entwicklung. Landeskartenausschnitte der Jahre 1930, 1970 und 2012 (www.swisstopo.ch  Zeit-

reise, 26.01.2015)  
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1 . 2. 3  N e u e  N ut z u ng s p l an u ng  

Die neuen Zonenvorschriften Siedlung wurden in den vergangenen Jahren auf der Basis des kommunalen Richtplans 

entwickelt und am 12. Mai 2014 vom Einwohnerrat beschlossen. Sie lösen die Nutzungsplanung aus den 1960-er Jahren 

ab. Die neue Nutzungsplanung weist das Areal einer Zone mit Quartierplanpflicht "Oerin" zu. Die umliegenden Zonen 

können ABBILDUNG 4 entnommen werden. 

Neben den regulären Anforderungen an eine Zone mit Quartierplanpflicht gemäss § 26 Abs. 5 des Zonenreglementes 

Siedlung sind für die Zone mit Quartierplanpflicht "Oerin" unter § 28 Abs. 3 lit. p des Zonenreglements folgende Punkte 

aufgelistet, die es zu thematisieren respektive umzusetzen gilt:  

a. Art der Nutzung: Wohnen 

b. massvolle Nutzungserhöhung gegenüber umliegenden Bauzonen bei gleichzeitig hoher Siedlungs- und Wohn-

qualität 

c. Umgang mit markanten Bäumen 

d. Entwicklung Baumreihe entlang Fleischbachstrasse  

 

 

 

Abbildung 4: Zonenplan Siedlung Teilpläne 1/2 und 2/2  

(Stand: Planauflage nach Einwohnerratsbeschluss vom 12. Mai 2014)  

 

1 . 2. 4  E i g e nt um  

Eigentümer des Areals ist die Einwohnergemeinde der Stadt Basel (Parzellen Nrn. 612, 2176 und 2347). Die betroffene 

Wegparzelle (Kremerswägli, Parz. Nr. 8080) gehört der Einwohnergemeinde Reinach. 
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1. 3  Abs ichten 

Die Planungsabsichten sind dem Zweckartikel und den Zielsetzungen gemäss § 1 des Quartierplan-Reglements zu ent-

nehmen. 
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2 B eschreibung des Bebauungskonzeptes  

Im Rahmen eines Studienauftrags wurde bei sechs teilnehmenden Planungsteams das Projekt "Janus" der beiden Ar-

chitekturbüros Herzog Architekten AG und LYRA Architekten AG zusammen mit ASP Landschaftsarchitekten AG, alle aus 

Zürich (fortan: Projektverfasser), für die Weiterbearbeitung und als Grundlage für den Quartierplan ausgelobt (vgl. ABBIL-

DUNG 5). 

   

Abbildung 5: Bebauungskonzept: Situation (dunklere Gebäudeteile 4-geschossig, hellere 3-geschossig) mit Aussenraum und 

Schwarzplan 

(Projektverfasser aus Bericht des Beurteilungsgremiums des Studienauftrags, 6. November 2013)  

Die Weiterentwicklung des Bebauungskonzepts zum Richtprojekt kann ANHANG 1 entnommen werden. 

 

Der ANHANG 8 gibt die Erläuterungen zum Projekt "Janus" im Rahmen des Studienauftrags wieder. Das hier vorliegende 

Kapitel wird mit Verweis auf diesen Anhang kurz gehalten.  

2. 1  S tad tr aum  un d  Quart ier  

Das heutige Erscheinungsbild des Wohnquartiers ‚Mausacker’ basiert im Wesentlichen auf den baulichen Entwicklungen 

der letzten 30 Jahre. In den ehemaligen Landschaftsräumen entstand ein durchgrüntes Wohnquartier mit Mehr-, Reihen- 

und Einfamilienhäusern, geprägt von einer homogenen, städtebaulichen Körnung. Der Strassenraum wird von der Rei-

hung der einzelnen Häuser geprägt, wobei die schmalen Lücken und Zwischenräume wichtig sind. Diese ermöglichen 

Ein- und Durchblicke in die vielfach üppig bepflanzten Gärten. Das grossflächige Areal entlang der Fleischbachstrasse 

blieb durch seine lange Nutzung als Gärtnerei dem Quartier als unbebaute Grünfläche erhalten.  

N 
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Abbildung 6: Bebauungskonzept: Stadträumliche Einbettung und Aussenraumkonzeption: 

von oben links im Uhrzeigersinn: Zugangsbereiche und Quartiervernetzung – Grünräume – Sichtbezüge – Eingänge 

/ mögliche Etappierung.  

(Projektverfasser aus Bericht des Beurteilungsgremiums des Studienauftrags, 6. November 2013) 

 

2. 2  B aukörper  und Ausse nr aum  

Das vorgeschlagene Projekt zeigt eine Bebauungsstruktur mit Solitärbauten, welche gleich den benachbarten Häusern 

an den Strassenräumen stehen. Gleichzeitig entsteht eine bewusste Räumlichkeit im Innern der Siedlung, die eine freie 

Durchwegung und Aufenthaltsqualität im Quartier fördert.  

Die Häuser sind als zwei ineinandergeschobene Hausteile konzipiert, wobei sich die Gebäudeköpfe jeweils parallel bzw. 

orthogonal auf die Strassen beziehen und die sich jeweils gegenüberstehende Fassaden die Eingangsräume zum Areal 

fassen. Diese Orte sind in ihrer Funktion mit aussenräumlichen ‚Foyers’ vergleichbar (im QP werden sie Zugangsbereiche 

genannt): Sie bilden die Schnittstellen zur Öffentlichkeit, Ankunfts-und Aufenthaltsorte für alle Bewohner und prägen die 

Identität der jeweiligen Wohnadresse. Indem die einzelnen Fassaden relativ kurz ausgebildet sind oder in sich geknickt 

werden, können quartierübliche Fassadenlängen erzeugt werden und die eigentliche Grösse der Volumen wird erheblich 

unterspielt. 

Die Volumetrie (vgl. Gipsmodell in ABBILDUNG 7) zeigt quartierverträgliche Dimensionen insbesondere bzgl. der Fassa-

denlängen und der Gebäudehöhen. Insbesondere lässt ABBILDUNG 7 erkennen, dass die unmittelbar zur Nachbarschaft 

N 
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orientierten Fassaden nach Westen, Norden und Osten jeweils 3-geschossigen Gebäudeteilen zugeordnet sind. 4-ge-

schossige Gebäudeteile sind nach innen oder – nachbarschaftlich wenig bedenklich – nach Süden orientiert. Die Nut-

zung der Bauten ist dem Wohnen vorbehalten. Es wird von rund 140 Wohneinheiten ausgegangen.  

 

 

Abbildung 7: Wettbewerbsmodell. Ansicht aus Süden (oben) und aus Osten (unten)  

(Projektverfasser aus Bericht des Beurteilungsgremiums des Studienauftrags, 6. November 2013) 
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2. 3  Landsc haft sk onzept   

Ein kompakter Strauchgürtel aus Blütenhecken umgibt das Areal und bindet die Siedlung in die quartiertypische Struktur 

aus Vorgärten ein. Dieser ‚Gartenrand’ schützt die Erdgeschosswohnungen vor direkten Einblicken. Gleichzeitig stellt 

dieser Gartenrand zusammen mit der im Strassenraum geplanten Baumreihe (ausserhalb des QP-Perimeters) die öko-

logische Vernetzung entlang der Fleischbachstrasse sicher. An Arealzugängen öffnet sich die Siedlung der Öffentlichkeit 

und bietet durch diese Zugangsbereiche Treffpunkte an. Kiesflächen und bodendeckende Pflanzungen, sowie hochstäm-

mige Baumdächer bilden gefasste Orte. Ausgehend von zu erhaltenden bestehenden Bäumen ist jeder Zugangsbereich 

durch eine Baumart geprägt: z. B. Walnüsse, Akazien, Ahorn und Kastanien.  

Ein Wegnetz dient dem Quartier und hält das grossflächige Areal für die Öffentlichkeit durchlässig, bietet den Bewohnern 

aber auch unmittelbare Aufenthaltsräume unterschiedlicher Öffentlichkeit im Grünen. Zum Siedlungsinnern folgt den 

Wegen ein lockerer Hain aus kleineren, mehrstämmigen Bäumen (z. B. Feldahorne, Traubenkirschen, Felsenbirnen Zier-

kirschen, Magnolien). Im Herz des Areals befindet sich eine offene Spielwiese mit Kinderspiel- und Gemeinschaftsplatz.  

2. 4  H äuser  und Wohnunge n  

Von der Fleischbach- und Oerinstrasse sowie vom Mausackerweg gelangt man über die Zugangsbereiche in die Gebäude 

und von dort direkt in das Treppenhaus der einzelnen Hausteile. Sämtliche Häuser bestehen aus zwei Haushälften, die 

jeweils als 4-Spänner2 organisiert sind. Dieser Typ zeichnet sich durch ein gutes Verhältnis der Wohnqualität (Aussen-

raumbezug) zur Kompaktheit aus und ermöglicht jeder Wohnung zwei Expositionen. So werden Wohnungen mit unter-

schiedlichen Grössen ermöglicht. Die versetzten Baukörper erlauben differenzierte Aussichten. Die Bauetappen können 

in zwei Bauphasen von drei und später zwei Häusern oder umgekehrt organisiert werden.  

 

                                                                                 

2  Als 4-Spänner werden Mehrfamilienhäuser bezeichnet, die mit einem Erschliessungskern (Lift und Treppenhaus) auf einer Etage 4 Wohnungen er-

schliessen. 
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3 Organisation und Ablauf  der Q uart ierplanung 

3. 1  Be tei l igte  

Landeigentümer Parz. Nr. 612 inkl. Baurechtsparz. Nr. (10821), Parz. Nr. 2176 und Parz. Nr. 2347: Ein-

wohnergemeinde der Stadt Basel, 4001 Basel 

Auftraggeber Immobilien Basel-Stadt 

p. A. Immobilien Basel-Stadt, Fischmarkt 10, 4001 Basel 

Architekten Herzog Architekten AG, Binzstrasse 23, 8045 Zürich 

LYRA / Lara Yves Reinacher Architekten AG / ETH SIA, Binzstrasse 39, 8045 Zürich 

Landschaftsarchitekt ASP Landschaftsarchitekten AG, Tobeleggweg 19, 8049 Zürich 

Raumplaner Stierli + Ruggli Ingenieure + Raumplaner AG, Unterdorfstrasse 38,  

4415 Lausen 

Verwaltung Gemeinde Technische Verwaltung Reinach, Hauptstrasse 10, 4153 Reinach BL 

Beschlussfassende kommunale Behörden Gemeinderat und Einwohnerrat Reinach 

Fachstellen Kanton Amt für Raumplanung u. a. 

3. 2  Planungsablauf  

Erlass von Verfahrensrichtlinien durch den Gemeinderat für bestimmte Baulandreserven (u. a. Areal Oerin) 

und anschliessende Information der Grundeigentümerschaften 

27. Juni 2006 

Planungsstart in Form Verabschiedung einer Arealstrategie durch den Regierungsrat Basel-Stadt als 

Grundeigentümer im Dialog mit Gemeinde Reinach 

20. August 2012 

Studienauftrag mit 6 beteiligten Architekturbüros  Januar bis November 2013 

Beschluss des Gemeinderats, das Siegerprojekt des Studienauftrags zu unterstützen und Auslösung des 

Quartierplanverfahrens auf dieser Basis 

26. November 2013 

Ausstellung der Wettbewerbsprojekte im Gemeindehaus ab 3. Dezember 2013 

Info-Veranstaltung insb. für Anwohnerschaft 19. Februar 2014 

Optimierungen im Sinne des Beurteilungsgremiums des Studienauftrags und  

Erarbeitung der Quartierplanung 

2014 

Verabschiedung des Entwurfs der Quartierplanung durch den Gemeinderat 24. März 2015 

Einreichung der Quartierplanung in die kantonale Vorprüfung 1. April 2015 

Durchführung des öffentlichen Mitwirkungsverfahrens 4. Juni bis 3. Juli 2015 

Mitteilung der Ergebnisse aus der kantonalen Vorprüfung 10. Juli 2015 

Beschlussfassung Gemeinderat ...... ausstehend 
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Beschlussfassung Einwohnerrat ...... ausstehend 

Referendumsfrist ...... ausstehend 

Auflageverfahren ...... ausstehend 
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4 Planungsrechtl iche Voraussetzungen  

4. 1  K antonales  Raump lanungs -  und Baugese tz  (RBG)  

Das kantonale Raumplanungs- und Baugesetz vom 8. Januar 1998 (RBG3) sieht gemäss §§ 37 ff. das Planungsinstru-

ment der Quartierplanung als Sondernutzungsplanung vor. Mit einer Quartierplanung kann für einen definierten Teil der 

Bauzonenfläche von den Bestimmungen der normalen Zonenvorschriften abgewichen werden. Eine gebietsmässige An-

wendungsbeschränkung ergibt sich aus der kantonalen Rahmengesetzgebung nicht. 

Weil die Projektentwicklung der hier vorliegenden Bebauungskonzeption bereits seit 2012 läuft und die Ausarbeitung 

der darauf aufbauenden Quartierplanung in den Jahren 2013 und '14 startete, wird darauf verzichtet, die Planung nach-

träglich auf die sogenannte IVHB (Interkantonale Vereinbarung zur Harmonisierung der Baubegriffe), die der Regierungs-

rat am 02.12.2014 per 01.01.2015 in Kraft gesetzt hat, anzupassen.  

4. 2  K antonaler  Ric htp lan  

Das Quartierplan-Areal wird gemäss dem kantonalen Richtplan (KRIP)4 als Wohngebiet bzw. Wohn-Mischgebiet (vgl. 

rosa Fläche in ABBILDUNG 8) ausgewiesen. Weitere kantonale Planungsfestlegungen sind für das Planungsgebiet nicht 

vorhanden. Eine neue Quartierplanung mit Wohn- und Dienstleistungsnutzungen steht daher nicht im Widerspruch zum 

kantonalen Richtplan. Spezifische Aussagen aus den Objektblättern zum Richtplan werden im KAPITEL 6.3 behandelt. 

                                                                                 

3  Die entsprechende Verordnung zum Raumplanungs- und Baugesetz (RBV) wurde vom Regierungsrat am 27. Oktober 1998 erlassen. 

4 Vom Landrat am 26. März 2009 verabschiedet und vom Bundesrat am 08. September 2010 erstmalig genehmigt – bundesrätliche Genehmigungen 

der ersten und zweiten Anpassung am 03. Dezember 2012 respektive am 20. November 2014. 
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Abbildung 8: Ausschnitt aus der kantonalen Richtplan-Gesamtkarte. 

4. 3  Z onenv orsc hr if te n der  Geme inde Re inach 

Für das Planungsgebiet gelten künftig die in KAPITEL 1.2.3 erläuterten Zonenvorschriften Siedlung. 

Standort des Quartier-

plan-Areals  

N 
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5 B estandtei le und Schwerpunkte der Quartierplanung  

5. 1  Be st and tei le  

5 . 1. 1  Ö f fe nt l i c h - r e c h t l i c h e  P l anu n g s d ok u m e nt e  

Quartierplan-Reglement 

Quartierplan (Situation und Schnitt, 1:500) 

5 . 1. 2  P r i v at - r e c h t l i c h e r  V e r t r ag  

Quartierplan-Vertrag gemäss § 46 RBG5 (siehe KAPITEL 9) 

5 . 1. 3  O r ie nt ie r e n d e  D o ku m e nt e  

Planungs- und Begleitbericht (Berichterstattung gemäss Art. 47 RPV und § 39 RBG)6 

Mitwirkungsbericht (Bericht der Gemeinde Reinach vom 8. März 2016) 

Quartierplanungen Reinach Nord. QP Stockacker, QP Jupiterstrasse II, QP Oerin. Abklärungen Verkehr (Bericht der Ge-

meinde Reinach, Raumplanung) 

5. 2  Zwec k und  Z ie lset zungen der  Q uart ierp lanung  

Der Quartierplan "Oerin" bezweckt eine geordnete haushälterische Nutzung des Bodens und die planerische Sicherstel-

lung einer attraktiven Wohnüberbauung unter Beachtung der speziellen Lage und Umgebung bzw. den areal- und pro-

jektspezifischen Zielsetzungen, wie sie § 1 Abs. 2 des Quartierplan-Reglements entnommen werden können. 

                                                                                 

5 Quartierplan-Vertrag: Sicherstellung Funktionalität der Quartierplanung, welche nicht öffentlich-rechtlich festgelegt werden können. 

6 Art. 47 RPV: Die Behörde, welche Nutzungspläne erlässt, erstattet der kantonalen Genehmigungsbehörde Bericht 

§ 39 RBG: Quartierplan besteht aus Plänen, dem Reglement sowie einem Begleitbericht 
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5. 3  I nhalte  de r  Q uart ierp lanung  (Er läute rung der  Schwe rpunk te)  

5 . 3. 1  B e b a uu ng  

B a u b e r e ic he  

Die Baubereiche für Hauptbauten A bis E wurden auf der Grundlage des Richtprojektes (vgl. ANHANG 1) im Quartierplan 

(Situationsplan und Schnitt, 1:500) definiert. Die Baubereiche legen die Lage, die Ausdehnung sowie die Höhe und die 

Geschossigkeit der Bebauung fest. Weitere Hauptbauten sind nicht zulässig. 

Die Begrenzungen der Baubereiche sind entlang der Strassen und entlang von privaten Nachbarsparzellen mit dem 

Richtprojekt identisch. Die präzisen städtebaulichen Setzungen zu den Strassen hin werden mittels Gestaltungsbauli-

nien gesichert. Quartierplan-interne Baubereichsbegrenzungen mit grösserer städtebaulicher Sensibilität werden mit 

geringen Flexibilitäten (0.5 m ausserhalb Fassade gemäss Richtprojekt) versehen, solche mit geringerer städtebaulicher 

Sensibilität mit entsprechend grösseren Flexibilitäten (2.0 m ausserhalb Fassade gemäss Richtprojekt). Die Unterschei-

dungen zwischen grösseren und geringeren städtebaulichen Sensibilitäten erfolgt anhand einer Beurteilung der Aussen-

räume in Bezug auf Enge und Weite zwischen den Baukörpern und bezüglich der Sicherung von Blickachsen. Die be-

schriebene Gewährung von Flexibilitäten ist eine Absicherung: So kann auf bisher unbekannte Fragestellungen und Be-

dürfnisse, die sich erst im weiteren Projektierungsablauf ergeben, reagiert werden ohne dass eine Anpassung der Quar-

tierplanung nötig wird. Zu einer Mehrnutzung führen die gewährten Flexibilisierungen jedoch nicht. 

M e s s w e is e  d e r  G e b ä ud e höh e  

Die Festlegung der Höhe der Hauptbauten pro Baubereich erfolgt mittels Höhenkoten (Meter über Meer). Als massge-

bender Messpunkt für die Gebäudehöhe gilt die Oberkante (OK) der rohen Decke für die geplanten Neubauten mit Flach-

dach (vgl. Legende des Quartierplans). 

Jeder Baubereich besteht aus einem 4- und aus einem 3-geschossigen Gebäudeteil. Die beiden Gebäudeteile sind als 

unabhängige aneinandergebaute Gebäude zu betrachten, deren vertikaler Versatz aus topographischen Gründen meist 

fast 1.5 Geschosse beträgt. Der Versatz der Geschossigkeit eines Baubereichs wird mit der Bestimmung § 5 Abs. 7 lit. c 

Quartierplanreglement definiert: Aus städtebaulichen Gründen soll auf einen solchen Versatz direkt im konkaven Fassa-

denknick verzichtet werden. Minimal 2 und maximal 6 Meter von diesem Fassadenknick entfernt soll der Versatz auf 

jenen Fassadenabschnitten erstellt werden, die im Quartierplan (Situation) entsprechend bezeichnet wurden. Der hori-

zontale Verlauf des Geschossigkeitsversatzes zweier aneinandergebauter Gebäudehälften ist nicht definiert, weil diese 

Begrenzung städtebaulich nicht so stark ins Gewicht fällt – sie ist wenig einsehbar. Eine Begrenzung quantitativer Art ist 

durch die Bestimmung in § 5 Abs. 7 lit. b gegeben. 

Mit der Ausnahme von Absturzsicherungen (vgl. § 5 Abs. 7 lit. e Quartierplanreglement) und technischen Bauteilen (Ent-

lüftungsbauteile, Liftüberbauten, u. dgl. vgl. § 5 Abs. 9 Quartierplanreglement) darf die im Quartierplan pro Baubereich 

definierte maximale Gebäudehöhe nicht überschritten werden.  

U n t e r i r d is c he  B au t e n  

Die Lage und Grösse der unterirdischen Bauten sind im Quartierplan (Situation und Schnitt, 1:500) nicht definiert, weil 

es nicht von öffentlichem Belang ist, wie das Untergeschoss organisiert wird. Einzuhalten bleiben übergeordnete gesetz-

liche Vorgaben, insbesondere § 66 RBV. Dort wird festgehalten, dass die Baulinien und Grenzabstände in Richtung 
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Strassen durch unterirdische Bauten maximal um 1.5 m überschritten werden dürfen. Für weitergehende Überschreitun-

gen bis zur Eigentumsgrenze muss die Strasseneigentümerin resp. der Strasseneigentümer zustimmen. 

5 . 3. 2  N ut z un g  d e r  Ba ut e n  

N ut z un g s ar t  

Das Bebauungskonzept umfasst eine Wohnüberbauung im Sinne von § 21 Abs. 1 RBG. Dies ermöglicht neben reinem 

Wohnen auch nicht störende Betriebe wie z. B. Arztpraxen oder Anwaltskanzleien. Insgesamt werden ca. 140 neue 

Wohneinheiten erstellt: Weil es sich um 4-spännige Bauten handelt, sind pro 3-geschossige Gebäudehälfte 12 Wohnun-

gen und pro 4-geschossige Gebäudehälfte 16 Wohnungen, d. h. 28 Wohnungen pro Baubereich oder eben rund 140 

Wohnungen in der ganzen Quartierplanung vorgesehen. Dieser Wohnungsmix ist noch nicht definitiv, er bleibt anpassbar. 

N ut z un g s d e f in i t i on  

Das Mass der baulichen Nutzung wird mittels der Bruttogeschossfläche (BGF) gemäss § 49 Abs. 2 RBV berechnet. In den 

Quartierplan-Vorschriften wird abschliessend definiert, welche Flächen, Bauten und Bauteile nicht zur Bruttogeschoss-

fläche gezählt werden. Diese nicht zur Bruttogeschossfläche zählenden Bauten und Bauteile orientieren sich weitestge-

hend an den neuen Zonenvorschriften Siedlung der Gemeinde Reinach. 

N ut z un g s m as s  

Die BGF von insgesamt maximal 17'100 m2 (vgl. § 4 Abs. 3 Quartierplanreglement) wurde auf die einzelnen Baubereiche 

für Hauptbauten A bis E aufgeteilt. Gegenüber dem Projekt (Projektstand 26. Januar 2015) sind die BGF-Werte um 2 % 

erhöht. So wird sichergestellt, dass bei kleinen Abweichungen im Rahmen von Projektoptimierungen bis zur Baugesuchs-

eingabe die nötige Flexibilität vorhanden bleibt.  

Für die Quartierplanung (Projektstand vom 26.01.2015) ergibt sich eine BGF von gesamthaft 17'100 m2. Die Grundflä-

che des Quartierplanperimeters umfasst 16'971 m2. Daraus ergibt sich eine Ausnützung von 101 %7.  

Gleichzeitig wird die maximale Grundfläche pro Hauptbau definiert. Die maximale Grundfläche ist wiederum 2 % grösser 

als die Grundfläche gemäss Richtprojekt, was eine Optimierung in der Detailprojektierung ermöglichen soll. Diese Mas-

snahme wird eingeführt um zu verhindern, dass die gegenüber dem Richtprojekt vergrösserten Baubereiche (vgl. KAPITEL 

5.3.1) vollständig bebaut werden – die eingeführten Toleranzen sollen Flexibilität und nicht Baumasse erzeugen. Die 

Summe der maximalen Grundflächen aller fünf Hauptbauten ergibt 5'460 m2. Entsprechend weist das Quartierplanareal 

eine Bebauungsziffer von 31 % auf. 

Nebenbauten können im in § 4 Abs. 4 definierten Flächenumfang erstellt werden: Pro Hauptbau sind Velo-Unterstände 

im Umfang von 60 m2 Grundfläche sowie weitere Nebenbauten im Umfang von 10 m2 Grundfläche erlaubt8. Dies ergibt 

                                                                                 

7  Die Zonierung der Nachbarschaft in der W2b-Zone (Zonenvorschriften Siedlung, Regierungsratsbeschluss vom 14. April 2015) weist eine Ausnüt-

zungsziffer von 70 % aus. Würden diese 70 % auch im Areal der Zone mit Quartierplanpflicht "Oerin" gelten, ergäbe sich eine maximale BGF von 

11'880 m2. Durch den Erlass der Quartierplanung wird also ein Planungsmehrwert von 5'220 m2 generiert. Gleichzeitig entspricht die Quartierpla-

nung den Vorgaben der Zonenvorschriften Siedlung (vgl. § 26 Abs. 5 und § 28 Abs. 3 lit. p des Zonenreglements Siedlung) und damit den Raument-

wicklungsabsichten der Gemeinde Reinach. 

8  Die maximal 60 m2 Velo-Unterstände pro Hauptbau werden wie folgt hergeleitet: Rund 28 Wohnungen pro Hauptbau lassen eine mittelfristige Be-

wohnerschaft von rund 60 Personen pro Hauptbau erwarten bei einer Wohnungsbelegung von gut 2 Personen pro Wohneinheit – 60 m2 Velo-Unter-

stände ermöglichen also jedem Bewohner / jeder Bewohnerin ein Abstellplatz von rund 1 m2. 
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insgesamt 300 m2 Velo-Unterstände und 50 m2 weitere Nebenbauten. Werden Einstellhallenrampen mit Überdeckun-

gen versehen, so konsumieren diese Überdeckungen nicht von den genannten 50 m2 der Nebenbauten, sie sind sozusa-

gen nutzungsfrei.  

5 . 3. 3  G e s t a l t u ng  d e r  B a ut e n  

Die städtebauliche Einpassung und einheitliche Gestaltung des QP-Areals wird nicht mit einem eigenständigen Absatz 

beschrieben, weil die mit dem Zweckartikel einer Quartierplanung gemäss RBG (vgl. § 37) "Quartierpläne bezwecken 

eine […] architektonisch […] gute, der Umgebung angepasste und auf die Wohnbedürfnisse der Bevölkerung ausgerich-

tete Überbauung […]." bereits im übergeordneten Recht gesichert ist. Mit der Formulierung in § 1 QR wird zudem sicher-

gestellt, dass Gestaltungsabsichten bzgl. Städtebau und Architektur gemäss Studienauftrag in die Realisierung der 

Quartierplanungsbebauung einfliessen. 

Folgende Festlegungen wurden u. a. zur Gestaltung der Bauten in die Quartierplan-Vorschriften aufgenommen: 

a. Die architektonische, städtebauliche und aussenräumliche Qualität der Quartierplanung muss dem zugrunde 

liegenden Projekt – d. h. dem Richtprojekt vom 09.03.2016 – ebenbürtig sein (vgl. § 1 Abs. 1 Quartierplan-

reglement). 

b. Die Fassaden entlang der Zugangsbereiche sind parallel respektive orthogonal zur angrenzenden Strassen-

achse anzuordnen (vgl. § 5 Abs. 2 lit. b Quartierplanreglement). Diese Definition stellt die Anordnung und Aus-

richtung der Zugangsbereiche, die u. a. von den umgebenden Fassaden geprägt werden und die zentrales ge-

stalterisches Element der Quartierplanung sind, sicher. 

c. Definition der Dachgestaltung: Es sind Flachdächer zu erstellen (vgl. § 5 Abs. 8 lit. a Quartierplanreglement). 

d. Die Überdeckung oberirdischer Autoabstellplätze ist untersagt (vgl. § 7 Abs. 3 lit. e Quartierplanreglement).  

 

Mit diesen Bestimmungen soll sichergestellt werden, dass die einheitliche und ästhetische Gesamtwirkung der Über-

bauung entstehen kann. Eine darüber hinaus gehende architektonische Gestaltung der Bauten wurde in den Quartier-

plan-Vorschriften bewusst nicht definiert, weil dies nicht Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Planungsinstrumentes ist.  

5 . 3. 4  A us s e nr a u m  

Im Reglement sind zur Konkretisierung des Aussenraums verschiedene Anforderungen zur Nutzung sowie zur Gestaltung 

bzw. zur Bepflanzung definiert worden. Damit soll eine qualitative Gestaltung des Aussenraums auf Stufe der Quartier-

planung sichergestellt werden. Die Nutzung des Aussenraums ist im Quartierplan (Situation und Schnitt, 1:500) festge-

legt. Es werden "Äusserer Bereich", "Innerer Bereich" und "Zugangsbereiche" unterschieden.  

Der Äussere Bereich stellt die vegetative Einbettung in die Nachbarschaft sicher und hat gleichzeitig auch Erschlies-

sungs- und Infrastrukturfunktion. Der Äussere Bereich gemäss Quartierplanung entspricht dem "kompaktgewachsenen 

Strauchgürtel" gemäss Studienauftrag. Eine Beschreibung der Funktion und der Gestaltung dieses äusseren Bereichs 

respektive Strauchgürtels kann ANHANG 8 entnommen werden. Analoges gilt für die Zugangsbereiche, respektive für den 

Innern Bereich, der in ANHANG 8 als "Siedlungsinneres" / "Herz des Areals" beschrieben wird. 
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Mit einem Umgebungsplan kann die Umsetzung und Konkretisierung der verschiedenen im Rahmen der Quartierplanung 

definierten qualitätsbildenden Vorgaben zur Aussenraumgestaltung auf Stufe des Baugesuchverfahrens überprüft wer-

den. Zudem kann mit einem Umgebungsplan die anschliessende bauliche Realisierung bzw. die Ausführung der Aussen-

raumgestaltung im Sinne der Quartierplan-Festlegungen von der Gemeinde geprüft und durchgesetzt werden. Auf Hin-

weis der kantonalen Vorprüfung hin wurde eine Flexibilisierung der Umsetzung im Umgebungsplan eingefügt, damit klar 

ist, dass nicht jede Aussenraumfestlegung im Quartierplan auch exakt lagegenau ist, sondern dass diese Festlegungen 

innerhalb einer Grössenordnung von +/- 5 m zu erfolgen haben. 

Im Reglement ist definiert, dass der Gemeinderat die Einreichung des Umgebungsplans beim Bauinspektorat im Rah-

men des Baugesuchverfahrens beantragt. Zudem ist im Reglement definiert, welche Inhalte im Umgebungsplan darzu-

stellen sind.  

Durch den Zonenplan Siedlung wird ein Walnussbaum an der Oerinstrasse geschützt. Dieser Schutz wird in die Quartier-

planung übernommen und um eine grosse Akazie ergänzt. Die entsprechenden Bestimmungen werden in § 6 Abs. 8 

Quartierplanreglement erlassen. Der Zonenplan Siedlung sieht überdies entlang der Fleischbachstrasse den Erhalt und 

die Ergänzung von Baumreihen und Alleen vor. Diese Anforderung wird innerhalb des Strassenraums ausserhalb des QP-

Perimeters erfüllt9. Die ursprüngliche Absicht im Sinne des Studienauftragsresultats auf eine eigentliche Baumreihe zu 

verzichten und stattdessen die baumbestandenen Zugangsbereiche weiter in den Strassenraum greifen zu lassen wurde 

aufgrund der kantonalen Vorprüfung und der öffentlichen Mitwirkung nicht weiterverfolgt. Mit diesem Entscheid zur Um-

setzung der Baumreihe im Strassenraum kam man auch auf den Perimeter der Quartierplanung zurück: Die Parzellen 

Nrn. 8075 und 8076 verbleiben entgegen der ursprünglichen Intention im Eigentum der Einwohnergemeinde, die für die 

Realisierung und den Unterhalt der Baumreihe in der Fleischbachstrasse verantwortlich ist.  

Der äussere Bereich des QP-Areals soll grundsätzlich eine ökologische Vielfalt ermöglichen, dieser Umstand wird entlang 

der Fleischbachstrasse noch verstärkt durch die neue Baumreihe im Strassenraum ausserhalb der Quartierplanung. 

5 . 3. 5  E r s c h l ie s s u ng  u nd  P a r k i e r u n g  

M o t o r is i e r t e r  I nd iv id u al v e r ke hr  

Z uf ah r t s m ög l ic h ke i t e n  

Die Quartierplanung verfügt über zwei Zufahrtsbereiche für Zu- und Wegfahrten von und zu unterirdischen Einstellhallen. 

Aufgrund der unterschiedlichen Strassencharaktere, -klassierungen und der Distanzen zum übergeordneten Strassen-

netz werden die Zufahrtsbereiche an der Fleischbachstrasse angeordnet. Im Bewusstsein, dass die Platzierung der west-

lichen Einfahrt am topographisch heikelsten Punkt zu liegen kommt, wird diese Lösung gewählt, weil die verkehrliche 

Integration ins bestehende Strassennetz so am besten gewährleistet wird. Geprüft wurde im Rahmen der Projektopti-

mierungen auch eine Einfahrt ab Oerinstrasse, was aber im Vergleich zu den Vorzügen der Anordnung an der Fleisch-

bachstrasse nicht zweckmässig erschien. Insbesondere werden durch die vorgenommene Anordnung möglichst wenige 

Personen vom Quartierplan-induzierten Verkehr gestört. Zudem wurden freistehende Ein- und Ausfahrtsrampen mit sol-

chen verglichen, die in die Hauptbauten integriert sind: Auf eine Festlegung des einen oder andern Typs wird verzichtet, 

                                                                                 

9  vgl. dazu auch die umfassenden Ausführungen in ANHANG 10 unter Punkt 2.3, wo dargelegt wird, dass im Rahmen der Jurierung des Wettbewerbser-

gebnisses sich die Erkenntnis durchsetzte, dass Baumgruppen in den Zugangsbereichen sowohl ökologisch als auch gestalterisch und in Bezug auf 

die Fahrgeschwindigkeiten auf der Fleischbachstrasse wertvoller sind als eine lineare Baumreihe. 
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wobei zum Zeitpunkt der Richtprojekterstellung eine Mehrzahl der Argumente für freistehende Einstellhallenzufahrten 

spricht (städtebauliche, architektonische, fahrgeometrische und bauökonomische Gründe). Eine entsprechende Gegen-

überstellung und Bewertung der möglichen Einfahrtstypologien kann ANHANG 9 entnommen werden. 

Gemäss ANHANG 2 ist für die Einstellhalle der Quartierplanung mit rund 98 Stammparkplätzen zu rechnen und insgesamt 

mit 20 bis 40 Besucherparkplätzen, davon maximal 25 oberirdisch dezentral, vgl. nachstehende Ausführungen sowie 

Auswirkungen auf den Strassenverkehr in KAPITEL 6.8. 

P ar k ie r u ng  

Der Bedarf von Parkplätzen richtet sich nach den kantonalen gesetzlichen Bestimmungen (§ 106 RBG und § 70 RBV 

bzw. Anhang 11/1 RBV), die bei Quartierplanungen eine fallweise Beurteilung unter Beachtung insbesondere der Er-

schliessung per öffentlichem Verkehr ermöglichen. Für die hier vorliegende Quartierplanung erachtet die Gemeinde 0.7 

Stammparkplätze pro Wohnung10 und ein Total von 20 bis 40 Besucherparkplätzen als ausreichend unter den Bedin-

gungen, die in § 7 Abs. 3 QR festgeschrieben sind. Für das momentan aktuelle Projekt entstünde damit ein Gesamtbe-

darf von 118 bis 138 Parkplätzen (Berechnung vgl. ANHANG 2). Weil aber die definitive Wohnungsanzahl noch nicht ab-

schliessend bestimmt werden kann, ist dereinst im Baubewilligungsverfahren von einem modifizierten Gesamtbedarf 

auszugehen.  

Die Gemeinde setzt sich dafür ein, dass die gesetzlich geforderten fixen 1.3 Parkfelder pro Wohneinheit im Rahmen des 

Baubewilligungsverfahrens unterschritten werden dürfen. Dies lässt sich begründen mit der guten Erschliessung per öf-

fentlichem Verkehr (vgl. öV-Güteklassen in ANHANG 3), den optimalen Velo-Verbindungen in weitgehend ebener Topogra-

phie und der Nähe zur Stadt und wesentlichen Arbeitsplatzschwerpunkten (Dreispitz, Kägen). Es ist nicht verhältnismäs-

sig, dass in einem Agglomerationssektor, der bereits unter dem motorisierten Individualverkehr stark leidet und in wel-

chem Kapazitätsengpässe immer wieder auftreten, dieselben Parkplatzzahlen richtig sind wie in dörflichen Strukturen 

des oberen Kantonsteils. Zudem sollen bezahlbare Wohnungen entstehen. Wenn diese künstlich durch möglicherweise 

gar nicht erst benötigte Parkierungsanlagen verteuert werden, widerspricht dies einer elementaren Zielsetzung der Ge-

meinde. Die Herleitung und Begründung dieser Massnahme kann ANHANG 4 entnommen werden, vgl. dazu auch die Aus-

fühungen in ANHANG 10. 

F u s s g än g e r  un d  ö V - Be n ut ze r  

Fussgängern steht das gesamte Wegnetz innerhalb der Quartierplanung und die Trottoirs entlang der öffentlichen Stras-

sen zur Verfügung. Zusätzlich wird im Rahmen der Quartierplan-Realisierung eine öffentliche Fussgängerverbindung 

("Kremerswägli") erstellt, die den Fussweg "In der Haselmatte" mit dem "Hasenbeckwägli" verbindet und so eine Lü-

ckenschliessung im Fusswegnetz ermöglicht. Diese neue Langsamverkehrsverbindung (auf dem neuen öffentlichen 

Fussweg sind auch Fahrräder erlaubt) basiert auf der Strassennetzplanung vom 14.04.2015. 

Die Tram- und Bushaltestelle "Reinacherhof" (Tramlinien 11 und E1111) ist in 380 m zu Fuss erreichbar. 

                                                                                 

10  Im Reglement ist von einem leicht gesenkten Bedarf an Stammparkplätzen die Rede, wobei in der Kommentarspalte erwähnt wird, dass die Ge-

meinde unter einer leichten Senkung eine Reduktion von 1.0 um 0.3 auf 0.7 Stammparkplätze pro Wohneinheit versteht. 

11  Tramlinie 11: Fahrtrichtungen Aesch und St. Louis Grenze 

Tramlinie E11: Fahrtrichtungen Reinach Süd und Theater (verkehrt nur zeitweise) 
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V e l of a hr e r  

Für Velofahrer werden genügend Abstellplätze im Rahmen der Quartierplanung errichtet (vgl. §§ 4 Abs. 4 lit. b und 7 Abs. 

3 lit. d des Quartierplanreglements). Auf der Fleischbachstrasse verläuft gemäss www.geoview.bl.ch12 eine kantonale 

Radroute. 

5 . 3. 6  L är m s c h ut z  

Z u w e is un g  L är m - Em p f i nd l ic h ke i t s s t u fe  

Mit den Quartierplan-Vorschriften ist auch die Lärmempfindlichkeitsstufe gemäss Art. 43 LSV und § 12 USG BL festzu-

legen. Aufgrund der Nutzung wird das Areal der Lärmempfindlichkeitsstufe II zugeteilt. Dies entspricht dem Erlass des 

Einwohnerrates vom 12. Mai 2014 bezüglich der neuen Zonenvorschriften Siedlung (vgl. ABBILDUNG 4). 

M a s s g e b e n d e r  G r e n zw e r t  

Das Planungsgebiet ist erschlossen und somit kommen Art. 29 bis Art. 31 der LSV die Immissionsgrenzwerte (IGW) zur 

Anwendung. Gemäss Anhang 3 der LSV ergeben sich somit für das Planungsgebiet folgende maximalen Werte der Aus-

senlärmbelastung: 

a. LES II; IGW, tagsüber:  60 dB 

b. LES II; IGW, nachts:  50 dB  

 

E i n h a lt u ng  d e r  G r e n zw e r t e  u n d  M as s n ah m e n  

In einer Lärmberechnung (vgl. ANHANG 5) wurde die auf die Bebauung einwirkende Lärmbelastung errechnet. Es zeigte 

sich dabei, dass der Abstand zwischen Strassenmitte und Gebäude mindestens 8.5 m betragen muss, damit der IGW 

eingehalten wird. Mit der gewählten Bebauungskonzeption ist diese Vorgabe durchgehend eingehalten. 

5 . 3. 7  E n e r g e t is c h e r  A us b a us t and ar d  un d  E ne r g i e v e r s or g u ng  

In den Quartierplan-Vorschriften wurde festgelegt, dass der energetische Ausbaustandard der Hauptbauten dem MINER-

GIE-P- oder dem MINERGIE-Eco-Standard entsprechen muss, allenfalls mit einem modifizierten Lüftungskonzept. Falls 

auf eine Zertifizierung verzichtet wird, ist die Einhaltung der Richtwerte für Erstellung und Betrieb des SIA-Effizienzpfades 

Energie (SIA Merkblatt 2040) im Rahmen der Baubewilligung nachzuweisen (vgl. § 8 Abs. 3 QR). Die Energieversorgung 

der Quartierplanung wird in § 8 Abs. 4 QR festgelegt und richtet sich nach den Vorgaben der kommunalen Energiepla-

nung (Masterplan Wärmeversorgung Reinach). 

                                                                                 

12  abgerufen am 30.01.2015 

http://www.geoview.bl.ch/


Gemeinde Reinach Quartierplanung "Oerin" 

 

 

Planungs- und Begleitbericht  21 

6 B erücksicht igung der planerischen Randbedingungen  

6. 1  Planungsgr und sätze  gem äs s e idgenös sischem  Raump lanung sgeset z  (RPG)  

Mit dieser Quartierplanung wird eine qualitätsvolle bauliche Nutzung und lagespezifische Anordnung der Bebauung für 

ein bestimmtes Areal innerhalb des überbauten Siedlungsgebietes ermöglicht. Die Quartierplanung unterstützt resp. 

hält die Planungsgrundsätze Siedlung gemäss dem eidgenössischen Raumplanungsgesetz (RPG) wie folgt ein: 

a. Haushälterische Nutzung des Bodens; 

b. Zweckmässige Anordnung von Wohn- und Arbeitsgebieten; 

c. Schonung der Landschaft bzw. Begrenzung des Siedlungsgebietes; 

d. Schonung der Wohngebiete vor schädlichen oder lästigen Einwirkungen (Luftverschmutzung, Lärm und Er-

schütterung); 

e. Schaffung von Siedlungen mit viel Grünflächen und Bäumen.  

 

6. 2  Bed arfs nachweis  ge mäss  Art .  15  RPG  

Nach Art. 15 RPG darf nur Land, welches sich für eine bauliche Nutzung eignet und voraussichtlich innert 15 Jahren 

benötigt und erschlossen wird, als Bauzone ausgeschieden werden. 

Mit der Quartierplanung wird ein Areal, das bisher der Zone mit Quartierplanpflicht "Oerin" zugewiesen und noch nicht 

baulich genutzt war, einer verdichtenden Bauweise mit Wohnnutzung zugeführt und der eigentliche Zonenzweck erfüllt. 

Somit handelt es sich dabei weder um eine Umnutzung noch um eine Baugebietserweiterung. Ein Bedarfsnachweis ge-

stützt auf Art. 15 RPG muss somit bei der vorliegenden Quartierplanung nicht vorgenommen werden. 

6. 3  Planungsgr und sätze  gem äs s k antonale m R ichtplan  

Das Planungsgebiet bzw. die Quartierplanung ist von folgenden Planungsgrundsätzen aus den Objektblättern des kan-

tonalen Richtplans betroffen: 

Planungsvorgaben: Verweis: Umsetzung in der Quartierplanung: 

Siedlungsentwicklung nach Innen (Optimierung der Nutzung). S2.1-PG-b Generell mittels Quartierplanung. 

Verdichte Bauweise und Nachverdichtungen sollen insbeson-

dere an mit ÖV erschlossenen Lagen quartier- und umweltver-

träglich (massgeschneidert) erfolgen. 

S2.1-PG-c Das Quartierplan-Areal befindet in Gehdistanz zur Tramhalte-

stelle Reinacherhof (siehe KAPITEL 5.3.5). 

Mit der Quartierplanung wird gegenüber der umliegenden Be-

bauung eine verdichte Bauweise vorgenommen. 

Die Umweltverträglichkeit ist insofern gegeben, dass keine 

Umweltthemen durch eine bauliche Verdichtung an diesem 

Standort nachteilig beeinflusst werden (siehe entsprechende 

Kapitel, welche Umweltthemen behandeln, KAPITEL 6.9 BIS 

6.17). 
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Gemeinden berücksichtigen die Gefahrenhinweiskarten und 

Gefahrenkarten bei ihrer raumwirksamen Tätigkeit. Sie legen 

die notwendigen planerischen und baurechtlichen Schutzbe-

stimmungen in ihren Richt- und Nutzungsplänen fest.  

L1.3-PG-b Quartierplan-Areal ist keinen gravitativen Naturgefahren aus-

gesetzt (siehe ANHANG 6). 

Effizienter Einsatz von Energie. VE2.1-PG-a Reglement § 8 Abs. 3: Festlegung MINERGIE-P- oder MINER-

GIE-Eco-Standard und § 8 Abs. 4: Definition der Energiever-

sorgung für Wärme und Forderung eines Energiekonzeptes 

6. 4  Erwäg unge n der  Are albauk omm is sion  

Das Bebauungskonzept wurde der kantonalen Arealbaukommission nicht vorgelegt, weil es sich um einen jurierten Stu-

dienauftrag handelt. Zu solchen verabschiedeten Studien gibt die kantonale Arealbaukommission keine Bewertungen 

mehr ab. 

6. 5  Pr oje ktspe z if ische Planungsv orgaben der  Ge meinde  für  d ie  Quar t ie rp lanung  

Die Gemeinde legte für die Quartierplanung im Rahmen der Zonenvorschriften Siedlung die Planungsvorgaben fest: 

Vorgaben für sämtliche Quartierplanungen (§ 26 Abs. 5 Zonenreglement Sied-

lung): 

Umsetzung in der Quartierplanung: 

Haushälterische Nutzung des Bodens erhöhte Ausnützung, vgl. KAPITEL 5.3.2 

Steigerung der Wohn- und Aussenraumqualität Mit der neuen Bebauung wird eine qualitativ sehr hoch ste-

hende Aussenraumgestaltung ermöglicht. Gleichzeitig sind 

spannende und individuell anpassbare Wohnungsgrundrisse 

für verschiedene Lebenssituationen möglich. Die Dimensionen 

der Bebauung mit maximal 4 Geschossen sind sehr zurückhal-

tend und ermöglichen eine grosse Verbundenheit der Bewoh-

nerschaft mit dem Aussenraum, was insbesondere für Familien 

von Bedeutung ist. 

Einpassung in die Nachbarschaft und in das Orts- und Landschaftsbild Gegenüber der Nachbarschaft im Westen, Norden und Osten 

werden 3-geschossige Bauten ermöglicht. 3-geschossige Bau-

ten ohne Attika sind in etwa gleich hoch wie 2-geschossige mit 

Attika oder mit Steildächern. Entsprechend ist eine gute Ein-

passung für diese Nachbarschaften gewährleistet, zumal die 

einzelnen Fassadenabschnitte durchaus der Körnung des um-

gebenden Quartiers entsprechen. Die 4-geschossigkeit gegen 

Süden ist aufgrund der grossen Abstände und der Exposition 

zur Nachbarschaft aus raumplanerischer Warte unproblema-

tisch. 

gute Verkehrserschliessung für Strassen- und Langsamverkehr Die Trottoirs im Quartier, der öffentliche Fussweg und die in-

terne Durchwegung des Areals dienen, zusammen mit den Ab-

stellinfrastrukturen für Velos, dem Langsamverkehr. Die Anbin-

dung des motorisierten Individualverkehrs bei minimierter Be-

lastung des kommunalen Strassennetzes ist ein wesentlicher 

Punkt der insgesamt guten individuellen Verkehrserschlies-

sung. 

Anbindung an den öffentlichen Verkehr Die Güteklassenkarte weist eine mittelmässige Erschliessung 

des Areals aus (vgl. ANHANG 3) 

optimierte Parkierungsanordnung Optimiert heisst im vorliegenden Fall, möglichst wenige Park-

plätze. Diese wenigen Parkplätze sind einerseits unterirdisch 

(Stammplätze) und andererseits oberirdisch (Besucherplätze) 
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angeordnet. Die kleinen Gruppen oberirdischer Parkplätze (ca. 

4 bis 6 Parkplätze pro Gruppe) ermöglichen eine dezentrale 

Parkierung für Besuchende. 

Minimierung der Lärmimmissionen Vgl. KAPITEL 5.3.6 

notwendiger Wohnraum für gemeinnützigen Wohnungsbau sowie für Alterswoh-

nungen 

Es handelt sich hier nicht um gemeinnützigen Wohnungsbau 

und auch nicht explizit um Alterswohnungen. Jedoch werden 

die Wohnungen so konzipiert, dass sie den Bedürfnissen be-

hinderter Personen anpassbar sind (vgl. § 5 Abs. 11 Quartier-

planreglement). Damit genügen sie auch Personen, die auf-

grund ihres Alters besondere Bedürfnisse haben. Insbesondere 

ist vorgesehen, die Bauten mit Liften auszustatten, was als zu-

sätzliche Förderung altersgerechten Wohnens angesehen wer-

den kann. 

Energiekonzept (mit Zielen wie Minimierung des Energiebedarfs, rationelle Ener-

gienutzung, Nutzung von erneuerbaren Energien, Optimierung der Gebäudehül-

len etc.) 

Die Quartierplanung schreibt vor, dass im Minergie-P- oder Mi-

nergie-Eco-Standard gebaut werden muss, der Komfortwärme-

bedarf zu mindestens 70 % aus erneuerbaren Energien oder 

mit einer Abwärme zu decken ist und ein Energiekonzept zu ver-

fassen ist (vgl. § 8 Abs. 3 und 4 Quartierplanreglement). 

zweckmässige Entsorgung (Wertstoffsammelstellen, Kompostierplätze etc.) Die Quartierplanung schreibt vor, dass ein detailliertes Abfall-

konzept vorgelegt werden muss (vgl. § 8 Abs. 2 Quartierplan-

reglement). 

Realisierung und Sicherstellung naturnaher Flächen für den ökologischen Aus-

gleich 

Die Dächer haben auch ökologischen Funktionen zu dienen 

(vgl. § 5 Abs. 8 lit. b Quartierplanreglement), dabei steht ins-

besondere eine extensive Begrünung im Vordergrund. Zudem 

übernehmen die grosszügigen Grünflächen (vgl. Äusserer Be-

reich und Innerer Bereich des Aussenraums) die Funktion des 

ökologischen Ausgleichs. 

zweckmässige Etappierung Etappierungen sind möglich (vgl. § 10 Abs. 3 Quartierplanreg-

lement). Dabei steht eine Aufteilung in eine östliche und eine 

westliche Hälfte im Vordergrund, wobei Hauptbau C sowohl der 

einen als auch der anderen Etappe zugeschlagen werden kann. 

 

 

 

 

 

Besondere Vorgaben für Quartierplanung "Oerin" (§ 28 Abs. 3 lit. p Zonenreg-

lement Siedlung): 

 

Umsetzung in der Quartierplanung: 

Art der Nutzung: Wohnen  neue Nutzung: Wohnen 

Massvolle Nutzungserhöhung gegenüber umliegenden Bauzonen bei gleichzei-

tig hoher Siedlungs- und Wohnqualität 

Mit der neuen baulichen Nutzung (vgl. KAPITEL 5.3.2 und 5.3.3) 

wird genau diesen Vorgaben Rechnung getragen. 

Umgang mit markanten Bäumen Vgl. KAPITEL 5.3.4 

Entwicklung Baumreihe entlang Fleischbachstrasse Vgl. KAPITEL 5.3.4 UND ANHANG 10 

6. 6  Ersc hl ies sung mit  öf fent l ic hem  Ve rkehr  

Vgl. KAPITEL 5.3.5 sowie ANHANG 7. 

6. 7  Anb indung a n  d as Str asse nnet z  

Vgl. KAPITEL 5.3.5 sowie ANHANG 7. 
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6. 8  Auswirk unge n auf  das  S tr as senve rke hrs auf kom me n  

Das Verkehrsplanungsbüro Rudolf Keller und Partner AG, Muttenz, schätzt in seinem "Arbeitspapier Verdichtung Rein-

ach Nord" vom 31.10.2014 für die Spitzenstunde 68 und über den ganzen Tag 590 Fahrten, die durch die Quartierpla-

nung Oerin induziert werden. Als Schlussfolgerung für den kritischen Knoten Fleischbachstrasse / Baselstrasse / Sund-

gauerstrasse wird erläutert, dass er insgesamt durch alle Quartierplanungen in Reinach Nord bis zu 135 zusätzliche Mo-

torfahrzeuge pro Stunde absorbieren muss: "Der Knoten Fleischbachstrasse / Baselstrasse weist sowohl in der Morgen-

spitzenstunde als auch in der Abendspitzenstunde eine hohe Verkehrsbelastung auf. Der Rückstau auf der Fleischbach-

strasse liegt dabei in der Regel unter 10 Fahrzeugen, und die mittlere Wartezeit beträgt rund 50 Sekunden. [Während] 

der Morgenspitze [zwischen] 08.00 - 08.15 Uhr ist allerdings der Rückstau und die Wartezeit infolge der ISB-Spitze deut-

lich grösser. Mit dem Zusatzverkehr infolge der verschiedenen Quartierpläne wird die mittlere Wartezeit an der LSA 

Fleischbachstrasse leicht ansteigen. Es wird jedoch immer noch (wie im heutigen Zustand) eine „ausreichende“ Ver-

kehrsqualitätsstufe (VQS = D) erreicht. Grundsätzlich kann somit das zusätzliche Verkehrsaufkommen infolge der neuen 

Quartierplanungen vom Strassennetz aufgenommen und bewältigt werden. Als weiteres Vorgehen wird empfohlen, […] 

beim Tramübergang Fleischbachstrasse […] zusammen mit dem zuständigen TBA BL (Signalisation) [das Optimierungs-

potential] der LSA bezüglich der ISB-Morgenspitze zu prüfen." 

Im Rahmen der öffentlichen Mitwirkungsverfahren zu den Quartierplanungen Jupiterstrasse II, Oerin und Stockacker wur-

den diverse Forderungen bzgl. des Verkehrsaufkommens gestellt. Aus diesem Grund veranlasste die Gemeinde Reinach 

diverse zusätzliche Abklärungen, die sie in ihrem Bericht "Quartierplanungen Reinach Nord. QP Stockacker, QP Jupi-

terstrasse II, QP Oerin. Abklärungen Verkehr" festhält. Dieser Bericht bildet eine Beilage der Einwohnerratsvorlagen zu 

den genannten Quartierplanungen.  

Der Bericht hält fest, dass… 

a. … der durch die Quartierplanungen induzierte Mehrverkehr in einem überschaubaren Rahmen für das Quartier 

bleibt: Ein Vergleich des Verkehrsvolumens der Quartierplanungen mit einer Bebauung in Regelbauweise (gemäss 

umliegenden Zonierungen, was allerdings nicht den rechtskräftigen Zonenvorschriften Siedlung entspricht) zeigt, 

dass die Regelbauweise 2/3 des Verkehrsvolumens der Quartierplanungen generieren würden. 

b. … der durch Mitwirkende erhobene Vorwurf, das Gutachten der Rudolf Keller und Partner AG (RKP) vom Oktober 

2014 sei nicht glaubwürdig, nicht haltbar ist: Ein durch die Gemeinde veranlasstes Zweitgutachten durch die Firma 

ewp AG (Ingenieur-, Planungs- und Vermessungsunternehmen aus Effretikon) beurteilt das erste Gutachten von RKP 

insgesamt methodisch zweckmässig, vollständig und stimmig. 

c. … dem Anliegen von Mitwirkerschaft und Kanton (kantonale Vorprüfung) eines kantonsstrassenseitigen Kapazitäts-

ausbaus des Knotens Baselstrasse / Jupiterstrasse entsprochen werden kann: Ein von der Gemeinde in Koordina-

tion mit dem Kanton (Tiefbauamt) in Auftrag gegebenes Vorprojekt zeigt, dass der geforderte Ausbau des Knotens 

im Sinne des Kantons und der Gemeinde sinnvoll möglich ist. Dieser Knotenausbau soll spätestens mit der Reali-

sierung der Quartierplanung Jupiterstrasse II realisiert werden. 

d. … die Schrankenschliesszeiten am Knoten Jupiterstrasse / Baselstrasse optimiert werden können. 
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e. … die von Mitwirkenden geforderte zweispurige Ausfahrt der Jupiterstrasse in die Baslerstrasse (Linksabbiegespur 

und Rechtsabbiegespur) mit dem Kanton geprüft und wegen kritischer Beurteilung der Sicherheitsaspekte wieder 

verworfen wurde. Hingegen lässt sich eine sogenannte "Kombispur" (überbreite Aufstellfläche) zu Lasten des Quar-

tierplanareals Jupiterstrasse II relativ einfach verwirklichen. Diese Kombispur soll spätestens mit der Realisierung 

der Quartierplanung Jupiterstrasse II baulich umgesetzt werden. 

f. … die Grünzeiten während den Spitzenbelastungszeiten (Schulbeginn der ISB) am Knoten Fleischbachstrasse / 

Sundgauerstrasse / Baselstrasse umgehend zu Gunsten des Astes Fleischbachstrasse leicht verlängert werden 

können. 

g. … die im Rahmen der Mitwirkung aufgeworfene Idee, die unterirdischen Einstellhallen der drei Quartierplanungen 

"Stockacker", "Jupiterstrasse II" und "Merkurstrasse" direkt an die Baselstrasse anzubinden, aufgrund von tech-

nischen, rechtlichen und finanziellen Unwägbarkeiten – auf der Basis einer vom Gemeinderat in Auftrag gegebenen 

generellen Überprüfung der Machbarkeit - verworfen wird. Hingegen soll prioritär die Möglichkeit einer Verknüpfung 

der Einstellhallen der künftigen Quartierplanungen "Merkurstrasse" und "St. Marien" sowie allenfalls der Quar-

tierplanung "Stockacker" mit einem direkten Anschluss an die Fleischbachstrasse geprüft werden. 

Von den oben aufgelisteten Erkenntnissen betreffen die Quartierplanung Oerin in erster Linie die Punkte a, b, f und g.  

Der Bericht kommt zum Fazit, dass das kommunale und kantonale Strassennetz im Raum Reinach Nord das durch die 

neuen Quartierplanungen induzierte Verkehrsaufkommen bewältigen kann. Die Leistungsfähigkeit der beiden Knoten 

Fleischbachstrasse und Jupiterstrasse bleibt durch die erwähnten Massnahmen erhalten. Genaueres dazu erläutert der 

Mitwirkungsbericht. 

6. 9  Verne tzung und  ökolog ische r  Ausgle ic h  

Gestützt auf § 9 des kantonalen Gesetzes über den Natur- und den Landschaftsschutz (NLG) sorgen die Gemeinden für 

die Förderung der Vernetzung sowie für den ökologischen Ausgleich innerhalb von Siedlungen. 

Die Vernetzung und der ökologische Ausgleich wurden in der Quartierplanung wie folgt berücksichtigt: 

a. Zusammenhängende Grün- und Freiflächen; 

b. Verkleinerung des ursprünglich beabsichtigten QP-Perimeters zur Ermöglichung einer Baumreihe in der 

Fleischbachstrasse im Sinne einer Förderung der ökologischen Vernetzung in Ost-West-Richtung; 

c. Gestaltung und Strukturierung bzw. Gliederung der Grün- und Freiflächen mit verschiedenen Bepflanzungsele-

menten (Stauden, Sträucher, Einzelbäume, Baumgruppen); 

d. Pflanzung von Baumgruppen in den Zugangsbereichen und im inneren Bereich; 

e. Bepflanzung mittels einheimischer und standortgerechter Arten; 

f. Schutz- und Pflegemassnahmen sichern den ökologischen Ausgleich langfristig (vgl. § 6 Abs. 10 Quartierplan-

reglement); 

g. Versickerung von Meteorwasser (vgl. § 7 Abs. 2 Quartierplanreglement); 
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h. Verwendung der Flachdach-Flächen für ökologische Funktionen (z. B. extensive Begrünung, Möglichkeit der 

Nutzung von Sonnenenergie oder Ähnliches); 

i. Beschränkung der Lichtemissionen gemäss § 6 Abs. 9 Quartierplanreglement.  

 

6. 10  Lärmsc hutz  

Gestützt auf Art. 43 der Lärmschutzverordnung (LSV) und § 12 des kantonalen Umsetzschutzgesetzes (USG BL) sind 

Bauzonen einer Lärm-Empfindlichkeitsstufe zuzuweisen.  

Erläuterung zum Lärmschutz siehe KAPITEL 5.3.6. 

6. 11  U mweltver träg l ichkei tspr üfung  

Gestützt auf die eidgenössische Verordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (V-UVP) vom 19. Oktober 1988 un-

terliegen Anlagen, von welchen mit einer potentiell erheblichen Umweltbelastung auszugehen ist, der Pflicht für eine 

Umweltverträglichkeitsprüfung. Mit einer Umweltverträglichkeitsprüfung soll die Einhaltung der Umweltschutzgesetzge-

bung geprüft und beurteilt werden. 

Der Schwellenwert für eine Umweltverträglichkeitsprüfung von 500 Abstellplätzen für Autos wird mit der geplanten Par-

kierung für das Quartierplan-Areal nicht erreicht. (vgl. Anhang V-UVP, Nr. 11.4). Weitere Anlagen, welche im Anhang zur 

V-UVP aufgeführt sind, sind im neuen Quartierplan nicht vorhanden und nicht geplant. Somit muss für die Quartierpla-

nung keine Umweltverträglichkeitsprüfung im Sinne der eidgenössischen Umweltgesetzgebung durchgeführt werden. 

6. 12  B ode nschut z  ( Al t las ten)  

Das Areal der Quartierplanung ist nicht im Kataster der belasteten Standorte ausgewiesen13. 

6. 13  Naturgefahren  (Übe rschwem mung,  Rut schung  und  Ste inschlag )  

Bei Baugebietserweiterungen sowie auch im Rahmen einer Quartierplanung sind, gestützt auf Art. 15 des Bundesgeset-

zes über die Raumplanung (RPG), hinsichtlich der baulichen Eignung mögliche Naturgefahrenpotenziale zu berücksich-

tigen. 

Gemäss den Gefahrenkarten der Gemeinde Reinach ist das Planungsgebiet nicht von gravitativen Naturgefahren (Was-

ser, Steinschlag und Rutschung) betroffen (siehe ANHANG 6).  

                                                                                 

13  Abfrage geoview.bl.ch am 30.01.2015. 

http://www.geoview.bl.ch/
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In der Quartierplanung müssen somit keine Anforderungen an den Schutz vor Naturgefahren definiert werden. 

6. 14  Gewässer schu t z  

Gestützt auf Art. 21 der Wasserbauverordnung des Bundes ist der Raumbedarf von Gewässern bei der Nutzungsplanung 

(d. h. auch bei Quartierplanungen) zu berücksichtigen. Zudem gelten die Uferbereiche entlang von Gewässern gemäss 

der Gesetzgebung von Bund und Kanton als schützenswert und es müssen entsprechende raumplanerische Massnah-

men zu deren Schutz ergriffen werden. Zur Umsetzung sieht die kantonale Gesetzgebung die Uferschutzzone gemäss 

§ 29 Abs. 2 lit. d RBG bzw. gemäss § 13 RBV vor. 

Im Quartierplan-Areal ist kein Gewässer vorhanden. Obwohl die Quartierplanung an die Fleischbachstrasse grenzt, fliesst 

auch kein eingedoltes Gewässer in der Nähe. Der Fleischbach verläuft in der Reinacher Hochterrassenebene in der Lage 

Bruderholzstrasse – Reichensteinerstrasse – Gempenweg von West nach Ost. 

6. 15  Gr undwas sersc hutz  

Das Planungsgebiet befindet sich nicht in einer Grundwasserschutzzone. Jedoch ist es Teil des Gewässerschutzbereiches 

Au (unterirdisch). Der Grundwasserschutz wird durch die Quartierplanung bzw. durch die damit verbunden baulichen Ab-

sichten nicht beeinträchtigt, übergeordnetes Recht bleibt dabei vorbehalten14 15. 

6. 16  Gene rel le r  Entw äs serungsp lan  

Die Entwässerung des Quartierplan-Areals erfolgt gemäss den Festlegungen des Generellen Entwässerungsplanes (GEP) 

der Gemeinde Reinach. Im Quartierplan sind daher keine Festlegungen zur Entwässerung vorzunehmen.  

6. 17  S törfa l l  

Artikel 10 des Bundesgesetzes über den Umweltschutz und die darauf gestützte Störfallverordnung (StFV) haben zum 

Ziel, die Bevölkerung und die Umwelt vor schweren Schädigungen infolge von Störfällen zu schützen. Im Rahmen der 

Nutzungsplanung ist die Risikorelevanz bei der angestrebten Siedlungsentwicklung in Bezug auf die Störfallvorsorge zu 

prüfen.  

Die Daten auf geoview.bl.ch16 zeigen folgende Transportangaben auf der Baselstrasse:  

                                                                                 

14  Vgl. insbesondere Art. 29 ff. und Anhang 4.2 der eidgenössischen Gewässerschutzverordnung vom 28. Oktober 1998: Anlagen unterhalb des mittle-

ren Grundwasserspiegels sind untersagt, wobei Ausnahmen bewilligt werden können. 

15  Mittlerer Grundwasserspiegel der Bohrung mit Bohrpunkt-ID 106, Kataster-Nr. 24.P.23 aus dem Jahr 1991 (Quelle: geoview.bl.ch, abgerufen am 

30.01.2015) liegt bei 284.1 m ü. M. Lage dieser Bohrung im QP-Areal auf Parz. Nr. 612. 

16  abgerufen am 30.01.2015 

http://www.geoview.bl.ch/
http://www.geoview.bl.ch/
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Transport-

gut 

Anzahl Fahrten / Jahr 

(Baselstrasse) 

Fahrten / Tag Total Tonnage / Jahr 

(ca. 17 t pro Fahrt) 

Benzin 70 0.19  1'183 

Diesel 20 0.05 337 

Heizöl - - - 

Summe 90 0.25 1'520 

 

Es ergibt sich aus obenstehender Tabelle, dass nur verschwindend wenige Fahrten pro Tag Störfälle verursachen könn-

ten. Zudem ist die Distanz vom Quartierplanareal bis zur Baselstrasse hinreichend gross. Entsprechend bleibt das Risiko 

vernachlässigbar gering. 

Im Umfeld des Planungsgebietes befinden sich keine "Störfallbetriebe": Die Firmen Habasit und vanBaerle liegen als 

nächste Betriebe, die der Störfallverordnung unterstellt sind, in je rund 1.35 km Distanz zur Quartierplanung. 

6. 18  Abst ände b zw.  Baulin ie n gege nüber  Ver kehrswege n,  Wälder n,  Gewäs ser n und  Fr ied hö-

fen  

Gegenüber Verkehrswegen (Strassen, Schienenwege), Wäldern, Gewässern und Friedhöfen sind unter § 95 RBG die ein-

zuhaltenden Abstände von Bauten festgelegt. Diese Abstände können mit Baulinien übersteuert werden. Auf das Quar-

tierplan-Areal wirken Abstände und Baulinien entlang der öffentlichen Gemeindestrassen. Die Baulinie sowie die Stras-

senlinie entlang der Fleischbachstrasse wird aufgehoben und durch die Baubereiche und neue Gestaltungsbaulinien 

ersetzt. Entlang kommunaler Strassen sind Abstände von 4 m einzuhalten, was mit allen Baubereichen erfüllt ist. Ent-

sprechend werden nicht noch zusätzliche Baulinien benötigt. Vgl. weitergehende Ausfühungen unter ANHANG 10, Punkte 

2.1 und 2.2 des Vorprüfungsbereichtes. 

6. 19  Gre nzabs tände  

Die Grenzabstände gegenüber angrenzenden Bauparzellen werden im Sinne von § 52 RBV mindestens eingehalten. Ge-

genüber der Nachbarschaft im Osten müsste die nächstgelegene Fassade des Baubereichs E minimal 7.0 m entfernt 

sein, tatsächlich weist sie einen Abstand von 8.0 m auf. Baubereich B müsste minimal 5.5 m von der Parzellengrenze zu 

Parzelle Nr. 2366 abrücken, tatsächlich sind 7.0 m durch die Quartierplanung sichergestellt. 

6. 20  Sc hattenw urf  

Durch die abschliessende Einhaltung der gesetzlichen Grenzabstände gegenüber den direkt angrenzenden Bauparzellen 

und den Verzicht auf besonders hohe Bautypologien wird eine übermässige Beschattung bzw. Dauerbeschattung ver-

mieden. Selbstverständlich werden im Winter aber für Erdgeschosse der Nachbarschaft die Sonnenstunden reduziert, 

wie überall im Siedlungsgebiet, vgl. ABBILDUNG 9.  
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Abbildung 9: Schattendiagramme für mittlere Sommer- (oben) und mittlere Wintertage (unten)  

(Projektverfasser, 17.06.2015) 
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6. 21  Archäologisches  Erbe  

Der gesamte Quartierplan-Perimeter liegt innerhalb einer bisher bestehenden archäologischen Schutzzone, die mit den 

Zonenvorschriften Siedlung erlassen wurden. Diese bereits bestehenden Vorschriften wurden in die Quartierplanung 

übernommen und so der Schutz sichergestellt. 
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7 Auswirkungen auf  rechtskräf tige Planungen  

Grundsätzlich gilt § 40 Abs. 2 RBG, wonach Zonenvorschriften, Strassennetz- sowie Bau- und Strassenlinienpläne als 

aufgehoben gelten, soweit sie im Widerspruch zu den Festlegungen im Quartierplan stehen. 

Mit den Vorschriften zur Quartierplanung "Oerin" werden für das Areal der Quartierplanung eigenständige Nutzungs- 

und Bauvorschriften hergestellt. Diese Vorschriften sind formell und inhaltlich für die geplante Überbauung und Nutzung 

des Areals zonenrechtlich abschliessend und von den übrigen Vorschriften der kommunalen Nutzungsplanung (Zonen-

plan und Zonenreglement Siedlung) vollständig abgekoppelt. 

Die Quartierplanung greift punktuell in Bau- und Strassenlinienplanungen ein17. Sämtliche Reinacher Bau- und Stras-

senlinienplanungen werden zur Zeit überarbeitet. Alle Anpassungen an Bau- und Strassenlinienplanungen durch die 

Quartierplanung sind mit den Entwürfen der Gesamtrevision der Reinacher Bau- und Strassenlinienplanungen abge-

stimmt. 

Durch die Inkraftsetzung der Vorschriften zur Quartierplanung "Oerin" werden die bisherigen Zonenvorschriften Siedlung 

vom 14. April 2015 inkl. dem Lärmempfindlichkeitsstufenplan vollständig ausser Kraft gesetzt.  

Die Quartierplanung basiert auf dem Strassennetzplan vom 14. April 2015.  

Weitere rechtskräftige kommunale oder kantonale Planungen werden durch diese Planungsmassnahme nicht tangiert. 

                                                                                 

17  Die betroffenen Bau- und Strassenlinienplanungen sind in der Legende des Quartierplans aufgeführt. Dort wird explizit festgehalten, dass diese Bau- 

und Strassenlinienplanungen innerhalb des Quartierplan-Areals aufgehoben sind. 
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8 Kostenfolgen zu Lasten der Ge meinde 

Das Areal der Quartierplanung gilt gemäss der Erhebung "Stand der Erschliessung und Baureife 2012" als unbebaut 

aber trotzdem vollständig erschlossen. Mit der Quartierplanung wird die planungsrechtliche Grundlage für eine Neube-

bauung für das entsprechende Areal hergestellt. Somit entstehen durch die Quartierplanung "Oerin" betreffend der 

Strassen- und Infrastrukturerschliessung keine Kostenfolgen zu Lasten der Gemeinde. 

Die Anschlüsse an die übergeordnete Verkehrsinfrastruktur können an gewissen Stellen optimiert werden. Der Optimie-

rungsbedarf und die damit verbundenen Kosten sind nicht ausschliesslich im direkten Zusammenhang mit der Quartier-

planung "Oerin" zu sehen, sondern im Kontext der gesamten Quartier- und Verkehrsentwicklung (siehe Bericht "Quar-

tierplanungen Reinach Nord. QP Stockacker, QP Jupiterstrasse II, QP Oerin. Abklärungen Verkehr"). 
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9 Privat-recht l icher Regelungsbedarf  

9. 1  Gr undsätz l iches  

Zur Sicherstellung der Bebauung sowie der Funktionalität der Quartierplanung können ergänzende privat-rechtliche Re-

gelungen erforderlich sein. Die Regelung dieser allfällig erforderlichen privat-rechtlichen Belange erfolgt mittels Quar-

tierplan-Vertrag gemäss § 46 Abs. 2 RBG, mit welchem die Grundlage für die entsprechenden Eintragungen im Grund-

buch hergestellt wird.  

Die Genehmigung einer Quartierplanung erfolgt nur dann, wenn die allfällig erforderlichen privat-rechtlichen Regelungen 

in einem Quartierplan-Vertrag sichergestellt sind. 

9. 2  Reglungsbed arf  f ür  die  Quar t ie rp lanung " Oer in" 

Für die Quartierplanung ist folgender Regelungsbedarf auf privat-rechtlicher Ebene zwischen Immobilien Basel-Stadt 

und der Gemeinde Reinach vorhanden (nicht abschliessend aufgeführt, bzw. nur nach Bedarf der Vertragspartner zu re-

geln): 

a. Anpassung Grundeigentum (Parzellierung); 

b. Anpassungen an Basisinfrastruktur der Gemeinde; 

c. Beleuchtung der Quartier-Erschliessungsflächen; 

d. öffentliche Gehrechte; 

e. Kompetenz- / Verantwortlichkeitsaufteilung; 

f. Bau-, Grenzbau- und Näherbau- sowie Durchleitungsrechte; 

g. Erstellung und Nutzung gemeinschaftlicher Infrastruktur (Einstellhalle etc.); 

h. Sammelstelle Grünabfälle / Wertstoffe; 

i. Unterhalt und Benutzungsrechte; 

j. Baustellenverkehr; 

k. Infrastrukturbeitrag; 

l. u. a. m. 
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10 Kantonale Vorprüfung  

Die kantonale Vorprüfung hat vom 1. April bis am 10. Juli 2015 stattgefunden. Die allermeisten Vorschläge und Einwen-

dungen des Prüfungsergebnisses konnten in die Quartierplanung eingearbeitet werden. Genaueres dazu ist ANHANG 10 

zu entnehmen. 
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11 Mitwirkungsverf ahren  

Die öffentliche Mitwirkung hat vom 4. Juni bis am 3. Juli 2015 stattgefunden. Eine öffentliche Informationsveranstaltung 

am 9. Juni 2015 informierte die interessierte Öffentlichkeit über die Quartierplanung und ihre Grundlagen. Der im Nach-

gang zur Mitwirkungsfrist verfasste Mitwirkungsbericht der Gemeinde erläutert den Umgang mit den 6 schriftlich einge-

gangenen Mitwirkungseingaben. 

Die Bewohnerschaft des Quartiers Reinach Nord stellte im Rahmen der öffentlichen Mitwirkungen zu den Quartierpla-

nungen Stockacker, Oerin und Jupiterstrasse II diverse ähnliche Forderungen bezüglich Verkehrsfragen. Aus diesem 

Grund veranlasste die Gemeinde nebst der zum Zeitpunkt der Vorprüfung bereits vorliegenden Studie "Verdichtung Rein-

ach Nord – Auswirkungen auf den Verkehr" vom Oktober 2014 weitergehende Abklärungen. Die Ergebnisse dieser Ab-

klärungen werden im Bericht "Quartierplanungen Reinach Nord. QP Stockacker, QP Jupiterstrasse II, QP Oerin. Abklä-

rungen Verkehr" dargelegt. Dieser Bericht wird der Einwohnerratsvorlage als Beilage angefügt (vgl. Kapitel 6.8 des vor-

liegenden Planungs- und Begleitberichtes). 
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12 B eschlussfassungsverfahren  

….. wird nach Verfahrensabschluss ergänzt 
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13 Auf lageverfahren  

….. wird nach Verfahrensabschluss ergänzt 
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14 Genehmigungsantrag  

….. erfolgt mit der Endfassung des Begleitberichtes. 
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Anhang 1 Richtprojekt: Optimiertes Bebauungs- und Aussenraumkonzept, Stand: 09.03.2016, basierend auf Studienauftrag vom 06.11.2013 (Herzog Architekten, LYRA Architekten, ASP Landschaftsarchitekten) 
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Anhang 2 Parkplatz-Berechnung 
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Anhang 3 öV-Güteklasse 

Quelle: http://map.geo.admin.ch, Abgerufen am 30.01.2015 

 

 

 

 

 

 

 

http://map.geo.admin.ch/
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Anhang 4 Bericht: Mobilitätsstrategie Quartierplanung Oerin.  

Planungsbüro Jud, 10.06.2014 
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Anhang 5 Lärmberechung. 

Jauslin und Stebler, 21.01.2013 
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Anhang 6 Naturgefahrenkarte.  

http://geoview.bl.ch/ (abgerufen am 30.01.2015) 

 

 

 

Das QP-Areal ist von keinen gravitativen Naturgefahren betroffen. 

 

 

http://geoview.bl.ch/
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Anhang 7 Strassennetzplan.  

RRB Nr. 572 vom 14.04.2015 
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Anhang 8 Erläuterungen des Projektes "Janus" im Rahmen des Studienauftrags 

 

Im Rahmen eines Studienauftrags wurde bei sechs teilnehmenden Planungsteams das Projekt "Janus" der beiden Architekturbüros Herzog Ar-

chitekten AG und LYRA Architekten AG zusammen mit ASP Landschaftsarchitekten AG, alle aus Zürich (fortan: Projektverfasser), für die Weiter-

bearbeitung und als Grundlage für den Quartierplan ausgelobt (vgl. ABBILDUNG 5). Die nachstehenden Ausführungen wurden von den Projektver-

fassern zur Erläuterung im Rahmen des Studienauftrags verfasst. Die grundlegenden Überlegungen der Aussenraumgestaltung können ABBIL-

DUNG 6 entnommen werden. 

Stadtraum und Quartier 

Das heutige Erscheinungsbild des Wohnquartiers ‚Mausacker’ basiert im Wesentlichen auf den baulichen Entwicklungen der letzten 30 Jahre. In 

den ehemaligen Landschaftsräumen am Fusse des Predigerholz entstand ein durchgrüntes Wohnquartier mit Mehr-, Reihen- und Einfamilien-

häusern, geprägt von einer homogenen, städtebaulichen Körnung. Abgegrenzte Grünflächen vor den Häusern und Gärten prägen den Charakter 

des Quartiers und der Strassenräume. Areal- oder Hauszugänge ordnen sich diesen Grünflächen unter und sind oft über indirekte Wegesysteme 

von den Wohnstrassen her erschlossen.  

Der Strassenraum wird von der Reihung der einzelnen Häuser geprägt, wobei die schmalen Lücken und Zwischenräume wichtig sind. Diese er-

möglichen Ein- und Durchblicke in die vielfach üppig bepflanzten Gärten. Das grossflächige Areal entlang der Fleischbachstrasse blieb durch 

seine lange Nutzung als Gärtnerei dem Quartier als unbebaute Grünfläche erhalten. Ein markanter Baumbestand prägt massgebend die intensive 

„Gartenstimmung“ und verdichtet die ‚grüne’ Wirkung des gesamten Quartiers.  

Das vorgeschlagene Projekt zeigt, wie es trotz einer deutlich höheren Bebauungsdichte möglich ist, typologisch und stimmungsmässig an den 

quartiertypische Strukturen anzuknüpfen und gleichzeitig aktuelle Aspekte des modernen Wohnens einfliessen zu lassen.  

Baukörper und Aussenraum 

Ausgehend von der Lektüre des Ortes sucht das vorgeschlagene Projekt eine Bebauungsstruktur mit Solitärbauten welche gleich den benachbar-

ten Häusern an den Strassenräumen stehen. Gleichzeitig jedoch eine bewusste und spezifische Räumlichkeit im Innern der Siedlung generieren 

und damit einen Beitrag zur freien Durchwegung und Aufenthaltsqualität im Quartier leisten.  

Die Häuser sind januskopfartig aus zwei ineinandergeschobenen Hausteilen komponiert, wobei sich die Gebäudeköpfe jeweils parallel bzw. or-

thogonal auf die Strassen beziehen und die sich jeweils gegenüberstehende Fassaden die Eingangsräume zum Areal fassen. Diese Orte sind in 

ihrer Funktion mit aussenräumlichen ‚Foyers’ (im QP Zugangsbereiche genannt) vergleichbar: Sie bilden die Schnittstellen zur Öffentlichkeit, 

Ankunfts-und Aufenthaltsorte für alle Bewohner und prägen die Identität der jeweiligen Wohnadresse und den Strassenräumen. Durch das Dre-

hen und Spiegeln der Häuser wird trotz dem Wiederholungsfaktor der Ausdruck von repetitiven, schematischen Baukörpern vermieden; es ent-

steht vielmehr eine Komposition aus unterschiedlichen sich aufeinander beziehende Volumen und Freiräumen. Indem die einzelnen Fassaden 

relativ kurz ausgebildet sind oder in sich geknickt werden, können quartierübliche Fassadenlängen erzeugt werden und die eigentliche Grösse 

der Volumen wird erheblich unterspielt. Es entsteht ein Gleichgewicht zwischen Bauvolumen und fliessenden Aussenräumen.  

 

Landschaftskonzept  

Ein kompaktgewachsener Strauchgürtel (Höhe bis ca. 150 cm) aus freiwachsenden Blütenhecken umgibt das Areal und bindet die Siedlung in 

die quartiertypische Struktur aus Vorgärten ein. Dieser ‚Gartenrand’ schützt zudem die Erdgeschosswohnungen vor direkten Einblicken. An den 

Arealzugängen öffnet sich die Siedlung der Öffentlichkeit und bietet durch die grosszügigen und offenen Plätze Treffpunkte an, welche auch als 

‚Pocketparks’ für das Quartier verstanden werden können. Kiesflächen und bodendeckende Pflanzungen, sowie hochstämmige dichte Baumdä-

cher bilden gefasste Orte oder Bereiche welche zu den Gebäudezugängen oder zur Strasse orientiert sind. Ausgehend von den zu erhaltenden 

und bestehenden Bäumen ist jedes ‚Foyer’ durch eine Baumart geprägt: z. B. Walnüsse, Akazien, Ahorn und Kastanien.  
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Ein gleichmässiges Netz an Wegen legt sich durch die mäandrierende offene Wiesenfläche und verbindet die gemeinschaftliche Siedlung. Dieses 

offene System dient dem Quartier als Vernetzungsfigur und hält das grossflächige Areal für die Öffentlichkeit durchlässig, bietet den Bewohnern 

aber auch unmittelbare Aufenthaltsräume unterschiedlicher Öffentlichkeit im Grünen. Zum Siedlungsinnern folgt den Wegen ein lockerer Hain 

aus kleineren, mehrstämmigen Bäumen (z. B. Feldahorne, Traubenkirschen, Felsenbirnen Zierkirschen, Magnolien). Im Herz des Areals entlang 

der nord-südlichen Quartierquerung tut sich eine offene geschnittene Spielwiese mit einem grösseren Kinderspiel- und Gemeinschaftsplatz auf.  

Häuser und Wohnungen 

Sämtliche Häuser bestehen aus zwei im Split organisierten Haushälften, die jeweils mit einem 4-Spänner organisiert sind. Dieser Typ zeichnet 

sich durch ein gutes Verhältnis der Wohnqualität (Aussenraumbezug) zur Kompaktheit aus und ermöglicht jeder Wohnung zwei Expositionen. Der 

komplexe Wohnungsspiegel mit unterschiedlichsten Wohnungsgrössen wird im Wesentlichen mit unterschiedlich grossen, jedoch verwandten 

sich stets um ein Eckzimmer legenden Wohn- und Essbereiche entwickelt. Die versetzten Baukörper erlauben freie, lange Blicke innerhalb des 

Areals und einen starken Bezug zum durchgrünten Aussenraum.  

Von der Fleischbach- und Oerinstrasse, sowie vom Mausackerweg gelangt man über die Zugangsplätze in die natürlich belichteten Eingangshal-

len mit angelagertem Kinderwagenraum direkt in das Treppenhaus der einzelnen Hausteile. Die Wohnungen liegen als Kontinuum um den jewei-

ligen zentralen Kern, der von einer Raumschicht aus Nasszellen und Eingangsdielen gesäumt wird. Die Vermeidung von Korridoren ergibt grosse 

unterschiedlichst möblierbare Wohnräume. Durch die vielfältigen Erschliessungs-und Zirkulationsmöglichkeiten entwickelt die Wohnung trotz 

der knappen Fläche eine aussergewöhnliche Grosszügigkeit. Die nicht orthogonalen Grundrissgeometrien erzeugen eine spannungsvolle, flies-

sende Räumlichkeit und erlauben sowohl für Familien als auch für Ein-, Zwei- oder sogar Mehrpersonenhaushalte vielfältige Wohnformen. Sämt-

liche Individualzimmer sind in sich rechtwinklig und gewähren auch bei kleinen Grundflächen eine gute Möblierbarkeit. Die Grundanlage der 

Wohnungen ermöglicht unterschiedliche Wohnungstypen, je nach Anforderungen von Bauträger und Zielpublikum lassen sich die offenen Wohn-

bereichen auch in geschlossene Wohn- und Esszimmer mit abgetrennter Küche umwandeln. Die privaten Aussenräume sind grosszügig bemes-

sen und in Bezug zur Gebäudehülle leicht nach aussen versetzt um als öffentlichster Raum der Wohnung zu den Nachbarhäusern und zum Gar-

tenraum zu vermitteln.  

Die Bauetappen sind neutral und können in zwei Bauphasen von drei und später zwei Häusern organisiert werden.  

 

 

Architektonischer Ausdruck und Materialisierung  

Entsprechend dem städtebaulichen und volumetrischen Thema suchen die Häuser einen Ausdruck der sich in das Quartier einfügt, gleichzeitig 

aber auch eine eigene Identität als Siedlung entwickelt. Die Häuser erhalten mit den leicht auskragenden Loggien und den bandartig, teils um 

die Ecke laufenden Fenstern eine starke Plastizität. Die Farben der in Klinker verkleideten Häuser sind erdig und variieren mit leichten Farbnuan-

cen (Brenndauer der Steine) von Gebäude zu Gebäude. Zusammen mit den hellen Stoffstoren entsteht ein lebendiges Bild und eine stimmungs-

reiche Ausstrahlung. Die Tragstruktur wird als konventioneller Massivbau in Ortbeton und Backstein erstellt. Die Lastabtragung erfolgt vertikal. 

Die Materialien des Innenausbaus sind zweckmässig und robust. Bei der Konstruktion wurde auf eine weitgehende Systemtrennung geachtet, 

sodass Bauteile entsprechend ihrer Lebensdauer einfach ersetzt werden können.  

Beitrag für das Quartier Mausacker 

Die neue Überbauung an der Fleischbachstrasse soll für das Gebiet ‚Mausacker’ zu einem Leuchtturmprojekt werden. Das heisst, es soll wegwei-

send bzw. referenzhaft für die Weiterentwicklung und Modernisierung des Reinacher Wohnungsbaus stehen. Die Geschichte des einstigen Gärt-

nerei Areals soll respektiert werden, und die ‚Gartenstimmung’ mit ihren freien Blicke von Strasse zu Strasse dank der spezifischen Stellung der 

Baukörper erhalten bleiben. Die Wohnungen sind analog dem Städtebau komponiert und gewähren ebenso unverbaute freie Blicke bis tief in 



Gemeinde Reinach Quartierplanung "Oerin" 

 

 

Planungs- und Begleitbericht  Anhang 8 

den Gartenraum hinein. Die bestehenden Bäume bleiben wo möglich als adressbildende Identitätsträger der ‚Foyers’ erhalten, wo nötig werden 

sie mit Neupflanzungen ergänzt.  

„Reinach will Landschaft sein und gleichzeitig die städtischen Bedürfnisse decken“, so lautet das formulierte Bedürfnis eines interviewten Be-

wohners des Quartiers. Das Projekt ‚Janus’ schafft diesen Spagat und bietet bei einem Maximum an erlebbarem Grünraum eine moderne, sich 

in die bestehende Umgebung integrierende Wohntypologie. 

Beurteilung und Würdigung des siegreichen Beitrags durch das Beurteilungsgremium 

Dem Bericht des Beurteilungsgremiums für den Studienauftrag "Wohnüberbauung Areal Fleischbachstrasse" vom 6. November 2013 sind fol-

gende wesentlichen Würdigungen zu entnehmen:  

- neue Setzung mit neuer Massstäblichkeit und eigener Morphologie, die sich in gewachsene Strukturen einbettet 

- mosaikartige Grundstruktur, die eine Modulierung der Baukörper und Freiräume innerhalb eines streng regulierten Entwurfsprinzips 

ermöglicht 

- Verhinderung zu grosser Gebäudelängen durch mehrfaches Knicken der Fassade 

- ehrseitige Orientierung der Wohnungen zu den Aussenräumen 

- Geschlossenheit der Anlage gegen aussen durch Strassenfluchten folgenden Gebäudekanten 

- geschickte innere Organisation der Bauten als in der Höhe gestaffelte (3- und 4-geschossige), aneinandergebaute Doppelhäuser mit 

je einem Erschliessungskern pro Doppelhaushälfte für je 4 Wohnungen 

- erhöhte "Torsituation" und Hauptadresse in Richtung Fleischbachstrasse und gut quartierverträgliche Massstäblichkeit nach Nord-

westen und Nordosten bei ausreichenden Abständen zur Nachbarschaft 

- Adressbildung der Bauten durch die Höfe mit hohen Baumanteilen inkl. Integration und Weiterführung des bestehenden Wegnetzes 

- Projektvorschlag als stabile und robuste Grundlage einerseits für den Quartierplan, andererseits auch für eine in die Zukunft gerichtete 

nachhaltige Projektentwicklung 
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Anhang 9 Position der Tiefgarageneinfahrten: Gegenüberstellung der Möglichkeiten an der Fleischbachstrasse 
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Anhang 10 Kommunaler Umgang mit den kantonalen Vorprüfungsresultaten 

 

Die Ergebnisse der kantonalen Vorprüfung wurden der Gemeinde am 10. Juli 2015 mitgeteilt. An einigen Stellen des Vorprüfungsberichtes werden sehr detaillierte Bestimmungen gefordert, die nur so 

erlassen werden könnten, wenn ein vollständig ausgearbeitetes Projekt vorläge und man sich auf eine einzige von verschiedenen möglichen Festlegungen einlassen möchte. Weil dem aber nicht so ist 

(das Siegerprojekt des Varianzverfahrens blieb bisher im Wesentlichen unverändert), müssen nötige Flexibilitäten Teil der Quartierplanung bleiben, was auch den Sondernutzungsplanungscharakter 

erst ausmacht. Wo der kantonale Vorprüfungsbericht also vermeintliche Projektelemente beurteilt, kann dazu durch die Gemeinde keine Stellung bezogen werden. 

Vorprüfungsergebnisse (kant. Forderungen und komm. Reaktionen) Art: Z = zwingende Vorgabe, H = Hinweis, E = Empfehlung, R = redaktionelle Korrekturen Gemeinde- 

umsetzung 
 = Gemeinde ist auf die Forderung eingetreten X = Forderung wird nicht berücksichtigt z. K. = Anregung Kanton wird zur Kenntnis genommen 

Nr. Themen gemäss VP-Bericht Inhalt, Ausführungen Vorprüfungsbericht Art Bemerkungen / Erläuterungen und Entscheide Gemeinde  

     

1 Städtebauliches Konzept    

  Nutzungserhöhung wird im Sinne der haushälterischen Bo-

dennutzung begrüsst. Die höhere Nutzung ist nachbar-

schaftlich gut eingepasst. 

 Die Gemeinde teilt diese Einschätzung, es handelt sich aus Sicht der Gemeinde um eine moderate Nut-

zungserhöhung. 

z. K. 

  Die Erschliessung durch den OeV wird als mittelmässig, die 

Lage zu (Sub-)Zentren (Einkaufen, Schule) wird als ungünstig 

bezeichnet. "Aufgrund der Lage eignet sich das Projekt nicht 

zwingend für autoarmes oder gar autofreies Wohnen". 

 Die Gemeinde teilt diese Einschätzung nicht:  

- Die öV-Erschliessung könnte zwar bzgl. der Distanz zur Haltestelle besser sein, jedoch ist mit Abfahr-

ten alle 3.75 Minuten in der werktäglichen Spitzenstunde je Richtung eine Kursfolge garantiert, die 

seinesgleichen sucht. Hier von einer nur mittelmässigen Erschliessung zu sprechen, verkennt aus Sicht 

der Gemeinde die Tatsachen (wenngleich sie vom Bund so beschrieben wird).  

- Die Lage der (Sub-)Zentren könnte besser sein – was für die allermeisten Wohngebiete gilt. Durch die 

verdichtete Überbauung werden Subzentren gestärkt und tendentiell gesichert, weil sich so die poten-

tielle Kundschaft vergrössert. Aus dieser Sichtweise liegt es der Gemeinde fern, von einer ungünstigen 

Lage zu sprechen.  

- Es ist nicht die Absicht der Gemeinde autofreies oder autoarmes Wohnen für die QP Oerin vorzuschrei-

ben. Die "Plattform autofrei / autoarm wohnen" (vgl. http://wohnbau-mobilitaet.ch) definiert auto-

freies Wohnen bei 0.0 bis 0.2 Autos je Wohneinheit und autoarmes Wohnen bei 0.21 bis 0.5 Autos pro 

Wohneinheit. Wenn die Regelung der Gemeinde bezüglich der Parkplätze im Minimum realisiert wird, 

ist von 0.7 Stammparkplätzen und insgesamt 20 Besucherparkplätzen (was bei 140 Wohnungen 0.14 

z. K. / X 

http://wohnbau-mobilitaet.ch/
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Vorprüfungsergebnisse (kant. Forderungen und komm. Reaktionen) Art: Z = zwingende Vorgabe, H = Hinweis, E = Empfehlung, R = redaktionelle Korrekturen Gemeinde- 

umsetzung 
 = Gemeinde ist auf die Forderung eingetreten X = Forderung wird nicht berücksichtigt z. K. = Anregung Kanton wird zur Kenntnis genommen 

Nr. Themen gemäss VP-Bericht Inhalt, Ausführungen Vorprüfungsbericht Art Bemerkungen / Erläuterungen und Entscheide Gemeinde  

     

Besucherparkplätzen pro Wohnung entspricht18) – d. h. in der Summe von 0.84 Parkplätzen pro Woh-

nung – auszugehen. Dieser Wert liegt ein knappes Viertel unter der entsprechenden VSS-Norm von 1.1 

Parkplätzen pro Wohneinheit – d. h. etwas reduziert. Entsprechend spricht die Gemeinde von einem 

reduzierten Parkplatzbedarf (jedoch nicht von autoarmem und schon gar nicht von autofreiem Woh-

nen). Solches leicht autoreduziertes Wohnen entspricht der vorgesehenen Marktpositionierung der 

Überbauung als Mietwohnungen im mittleren Segment: Unterirdische Parkplätze können im Rahmen 

von akzeptierten Marktmieten nur bestehen, wenn sie durch Wohnungen quersubventioniert werden, d. 

h. die Wohnungen indirekt verteuern. 

2 Quartierplan    

2.1 Quartierplanperimeter Die Differenz zwischen dem Strassenbreite gemäss QP und 

der des BSP Fleischbachstrasse (16. Okt. 1990) wird dem 

QP-Areal zugeschlagen  

 Im Anschluss an die kantonale Vorprüfung und an die öffentliche Mitwirkung wurde die Abgrenzung 

angepasst. Neu umfasst der Quartierplan kein Strassenareal gemäss rechtskräftiger Bau- und Stras-

senlinienplänen mehr. Aufgrund der Verkleinerung des QP-Perimeters können allerdings auch nicht 

mehr alle ursprünglich geforderten Funktionen innerhalb des QP-Perimeters abgedeckt werden: Die 

ökologische Vernetzung in Form einer neuen Baumreihe findet neu innerhalb des Strassenareals statt. 

 

2.2 Bau- und Strassenlinien Im Quartierplan sind neben den bestehenden und aufzuhe-

benden Baulinien auch betroffene Strassenlinien darzustel-

len. Zudem ist zu erläutern weshalb nur das QP-Areal von der 

Strassenverschmälerung profitieren soll. 

Z Mit der Quartierplanung wird die Bau- und Strassenlinienplanung teilweise abgelöst. Dies wird in der 

Legende des Quartierplans festgehalten. Diese Erlasse geschehen in Koordination mit der Gesamtrevi-

sion der Reinacher Bau- und Strassenlinien. Entsprechend handelt es sich um eine vorgezogene Mas-

snahme der genannten Gesamtrevision. 

Auf eine Verschmälerung des Strassenraums wird, wie unter Punkt 2.1 erläutert, verzichtet. 

 

                                                                                 

18  Hier minimal geforderte 0.14 Besucherparkplätze sind immer noch 40 % mehr als der entsprechende Wert der VSS-Normen (0.1 Besucherparkplatz pro Wohneinheit). Dazu ist festzuhalten, dass Besucherparkplätze grundsätzlich anders 

ausgelastet werden, wenn sie in grösseren Überbauungen platziert sind, als wenn sie zu Ein-, Doppelein- oder kleinen Mehrfamilienhausbauten realisiert werden (was dem Gesetzgeber offensichtlich vorschwebte): Bei 140 Wohneinheiten 

ist davon auszugehen, dass jederzeit einige Bewohner in den Ferien weilen oder andersweitig abwesend sind. Zudem wird es Bewohner geben, die Besuch hauptsächlich tagsüber erhalten und andere, die Besuch hauptsächlich abends 

erhalten (analoges liesse sich auch bzgl. der Wochentage sagen). Zuletzt haben auch Besuchende ein Erinnerungsvermögen – die nahegelegene Tram-Haltestelle könnte bei einem zweiten Besuch ja auch in die Anreise-Überlegungen von 

Besuchenden miteinbezogen werden. 
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Vorprüfungsergebnisse (kant. Forderungen und komm. Reaktionen) Art: Z = zwingende Vorgabe, H = Hinweis, E = Empfehlung, R = redaktionelle Korrekturen Gemeinde- 

umsetzung 
 = Gemeinde ist auf die Forderung eingetreten X = Forderung wird nicht berücksichtigt z. K. = Anregung Kanton wird zur Kenntnis genommen 

Nr. Themen gemäss VP-Bericht Inhalt, Ausführungen Vorprüfungsbericht Art Bemerkungen / Erläuterungen und Entscheide Gemeinde  

     

  Bei einer allfälligen Neufestlegung der Strassenbreite gilt es 

den gesamten Strassenzug der Fleischbachstrasse zu bepla-

nen. 

Z Die geforderte Neubeplanung des gesamten Strassenzugs erfolgt im Rahmen der erwähnten in Ausar-

beitung stehenden Revision sämtlicher Bau- und Strassenlinienpläne, dabei ist der QP Oerin eine vor-

gezogene und koordinierte Massnahme. Entsprechend kann auf die gänzliche Neubeplanung der 

Fleischbachstrasse verzichtet werden. 

X 

2.3 Allee entlang Fleischbachstrasse Im Quartierplan ist eine ökologische Vernetzungsachse ent-

lang der Fleischbachstrasse zu prüfen (basierend auf § 9 

NLG BL). 

Z Mit der Aussenraumfestlegung "Äusserer Bereich" wurde bereits im Rahmen der eingereichten Vor-

prüfungsunterlagen eine solch geforderte ökologische Vernetzung sichergestellt in Verbindung mit den 

zusätzlichen "Baumstrukturen" auf den Zugangsbereichen und verbunden mit der neuen / erweiterten 

Baumreihe in der Fleischbachstrasse. Um diese Funktion zu verdeutlichen, wurde im Nachgang zur Vor-

prüfung der erste Satz des § 6 Abs. 4 um die Worte "und ökologisch" ergänzt ("Der äussere Bereich 

des QP-Areals ist als qualitativ und ökologisch hochwertiger Aussenraum zu gestalten."). 

 

  Basierend auf dem Zonenreglement ist der entstandenen 

Platz zwischen Gestaltungsbaulinien und Trottoirrand mit-

tels einer Allee zu nutzen. Zudem gilt es die Allee längs der 

Fleischbachstrasse zu integrieren. 

Z Die geforderte Baumreihe wird im (gegenüber der Vorprüfung verbreiterten) Strassenraum ausserhalb 

des QP-Perimeters erstellt.  

 

2.4 Baubereiche Die Baubereiche sind so zu dimensionieren, dass die Bauten 

vollständig darin Platz finden. 

 Dies ist auch die Haltung der Gemeinde. Deswegen sind die grau gehaltenen Flächen der Gebäude / 

Bauvolumen gemäss Bebauungskonzept konsequent innerhalb der Schraffur "Baubereich für Haupt-

bauten" platziert. 

 / Kenntnis-

nahme 

2.5 Aussenraum Es wird empfohlen nur noch zwischen "zentraler Aussenbe-

reich" und "Randbereich" zu unterschieden. Zudem sollte 

nicht mehr von einem "Foyer" sondern von einem "Zu-

gangsbereich" gesprochen werden. 

E Anstelle von äusserem respektive innerem Bereich des QP-Perimeters wird im Sinne der Vorprüfung neu 

von äusserem respektive innerem Bereich des QP-Areals gesprochen, statt Foyer wird neu der Begriff 

Zugangsbereich verwendet. Vom Begriff "Randbereich" hat man sich ausdrücklich distanziert, weil 

Rand-Bereich gegenüber der Nachbarschaft auch (ab-)wertend verstanden werden könnte.  

 

  Um einen Widerspruch bei der Festlegung der Aussenräume 

(Quartierplan / Umgebungsplan) zu vermeiden, sollten 

diese entweder im Plan zusammen mit der reglementari-

schen Möglichkeit einer Abweichung, fixiert werden oder es 

wird auf eine Differenzierung im Quartierplan ganz verzichtet 

H Danke für den Hinweis. Gerne wird im Reglement unter § 6 Abs. 2 eingefügt: "Dieser Umgebungsplan 

präzisiert die Aussenraumfestlegungen der Quartierplanung. Bei diesen Präzisierungen im Umge-

bungsplan können die Aussenraumfestlegungen gegenüber dem Quartierplan in einer Grössenordnung 

von bis zu +/- 5 m abweichen." 
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Vorprüfungsergebnisse (kant. Forderungen und komm. Reaktionen) Art: Z = zwingende Vorgabe, H = Hinweis, E = Empfehlung, R = redaktionelle Korrekturen Gemeinde- 

umsetzung 
 = Gemeinde ist auf die Forderung eingetreten X = Forderung wird nicht berücksichtigt z. K. = Anregung Kanton wird zur Kenntnis genommen 

Nr. Themen gemäss VP-Bericht Inhalt, Ausführungen Vorprüfungsbericht Art Bemerkungen / Erläuterungen und Entscheide Gemeinde  

     

und nur eine Abhandlung im Reglement inkl. Beschrieb der 

Lage vorgenommen. 

  Die Aussenbereiche sollten so gestaltet werden, dass eine 

Notzufahrt (Ambulanz, Feuerwehr) gewährleistet ist. 

H Die Zugangsbereiche haben genau eine solche Funktion, wie unter § 6 Abs. 5 lit. b festgelegt und in der 

Kommentarspalte des Reglements beschrieben. 

 

2.6 Erschliessung Der "öffentliche Weg" kann als Fuss- und Radweg bezeich-

net werden, es ist mittels der Quartierplanung ein Geh- und 

Fahrrecht festzulegen. 

H Der "öffentliche Weg (Fussgänger und Fahrräder erlaubt)" wird in einen "öffentlichen Fuss- und Rad-

weg" umbenannt. Ob parzelliert wird oder eine Dienstbarkeit vereinbart wird ist nicht Sache der Quar-

tierplanung. Im Quartierplanvertrag entscheiden sich die Gemeinde und die Grundeigentümerschaft für 

die eine oder andere Variante.  

/X 

  Um Missverständnisse zu vermeiden wird empfohlen die Ge-

bäudeerschliessung mittels Pfeil an der entsprechenden Ge-

bäudestelle gemäss Projekt darzustellen. 

E Mit grosser Wahrscheinlichkeit wird die Gebäudeerschliessung tatsächlich nicht an einem der beiden 

Ränder der bezeichneten Fassaden erstellt. Mit einiger Wahrscheinlichkeit aber auch nicht exakt in der 

Mitte. Würde also ein Pfeil in der Mitte eingezeichnet, müsste gleichzeitig wieder bestimmt werden, 

dass die Lage dieses Pfeils nicht unverrückbar ist – entsprechend hat sich die Gemeinde für eine Sig-

natur über die ganze Länge entschieden.  

X 

  Oberirdische Parkfelder sind im Grundsatz zu fixieren. Den 

Zufahrtsbereich zur Einstellhalle gilt es flächig in der Form 

des Projektes festzulegen und mit den oberirdischen Park-

plätzen abzustimmen. 

Z Die Lage der oberirdischen Parkfelder ist genau wie im Vorprüfungsbericht gefordert "im Grundsatz 

fixiert" mittels der Angaben "ca. 4 oPP" bis "ca. 6 oPP" wobei oPP für oberirdische Parkplätze steht. 

Diese Eintragungen sind für Sondernutzungsplanungen wesensgerecht. Eine Geometrisierung dieser 

Parkfelder würde einzig falsche Sicherheiten generieren, weil sie mit einiger Sicherheit dann doch an-

ders realisiert würden. 

Von ursprünglich vier Einfahrtsbereichen zur Einstellhalle wurden im Verlaufe der Planungsentwicklung 

zwei fallen gelassen, dass nun nur noch zwei sehr präzise gesetzte Zufahrtsbereiche verbleiben. Die 

Form der Zufahrt ist zum Zeitpunkt des Sondernutzungsplanungserlasses selbstverständlich noch nicht 

abschliessend geregelt, weshalb auf eine Flächendefinition verzichtet werden muss. Dies ist der Unter-

schied zwischen einer Sondernutzungsplanung, die verschiedene Umsetzungen ermöglichen muss und 

einer Projektentwicklung. Eine Flächendefinition könnte höchstens ein zwanzig Meter breites Band zu 

den Gebäuden hin darstellen – was dann verständlicherweise wieder zu berechtigten Fragen führen 

würde. Im Beschluss- und Auflageverfahren wissen die Anwohnenden und Grundeigentümer mit der 

gewählten QP-Darstellung, dass eine Einfahrt im abgebildeten 20-Meter-Abschnitt zu liegen kommt 

X 
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(möglicherweise auch in der für sie als ungünstigst empfundenen Lage) und dass zwei solche Einfahrten 

gebaut werden müssen (vgl. § 7 Abs. 1 lit. a). Mit der verbindlichen Festlegung, dass zwei Rampen ge-

baut werden müssen wird die Anzahl Fahrten auf der einzelnen Einfahrt massgeblich reduziert. Nach-

barrechtlich ist mit der verwendeten Signatur klar dass eine Einfahrt kommt – ob sie nun an der Lage X 

oder 10 m weiter nördlich kommt, kann nicht sondernutzungsplanungsrelevant sein. 

  Der Legendenpunkt "Schutzbestimmungen" kann wegge-

lassen werden und die geschützten Bäume zum Aussenraum 

verschoben werden. Die archäologische Schutzzone sowie 

die Lärmempfindlichkeitsstufe gilt es nur noch im Regle-

ment abzuhandeln. 

 

 

H Die Gemeinde ist sich bewusst, dass eine solche Legenden-Umgruppierung vorgenommen werden 

kann. 

X 

3 Quartierplan-Reglement    

§ 1 Zweck und Ziele der Planung Die Vorgaben des kommunalen Richtplanes sowie der Zo-

nenvorschriften Siedlung zur Zone mit QP-Pflicht "Oerin" 

gilt es einzuhalten. Es gilt die Buslinie sowie die Baumreihe 

entlang der Fleischbachstrasse einzuhalten und im Pla-

nungsbericht zu kommentieren. 

Z Im Zusammenhang mit dem Ortsbus ist zu sagen, dass dieser (a) keinen räumlichen Zusammenhang 

mit der Quartierplanung hat, dass also Flächen für den Busbetrieb reserviert werden müssten, dass (b) 

der Richtplan-Pfeil erkenntlich schematisch und nicht "strassengenau" vorgenommen wurde und dass 

letztlich (c) die Reinacher Stimmbürger am 15. Mai 2011 (also deutlich nach dem Richtplan-Erlass) 

einen Ortsbus an der Urne verworfen haben. Entsprechend muss die Quartierplanung keine Aussage 

zum Ortsbus machen. 

Zu den Baumreihen wurde bereits abschliessend unter Punkt 2.3 des Vorprüfungsberichtes Stellung 

genommen. 

X/ 

§ 3 Art der baulichen Nutzung  Vorgeschlagene neue Formulierung des Abs. 2: 

"Als Nebenbauten sind eingeschossige, unbeheizte Bauten 

erlaubt, welche nicht einer Wohn- oder Geschäftsnutzung 

E Selbstverständlich kann immer auch eine andere Formulierung verwendet werden. Die Gemeinde ist 

bereit, den Formulierungsvorschlag des Kantons weitgehend zu übernehmen. Weshalb die vom Kanton 

 



Gemeinde Reinach Quartierplanung "Oerin" 

 

 

Planungs- und Begleitbericht  Anhang 10 

Vorprüfungsergebnisse (kant. Forderungen und komm. Reaktionen) Art: Z = zwingende Vorgabe, H = Hinweis, E = Empfehlung, R = redaktionelle Korrekturen Gemeinde- 

umsetzung 
 = Gemeinde ist auf die Forderung eingetreten X = Forderung wird nicht berücksichtigt z. K. = Anregung Kanton wird zur Kenntnis genommen 

Nr. Themen gemäss VP-Bericht Inhalt, Ausführungen Vorprüfungsbericht Art Bemerkungen / Erläuterungen und Entscheide Gemeinde  

     

dienen. Die Art der Nutzung hat sich nach den Bedürfnissen 

des Quartierplanareals zu richten." 

vorgeschlagene Wortwahl jedoch stringenter sein soll, entschliesst sich der Gemeinde. Die ursprüngli-

che Formulierung der Gemeinde stellt eine Weiterentwicklung der Formulierung des QP Alter Werkhof 

und QP Taunerquartier dar.  

§ 4 Mass der baulichen Nutzung Abs. 2: Es werden redaktionelle Korrekturen der Interpunk-

tion und der Marginalie vorgeschlagen. 

R Die redaktionellen Korrekturen werden weitgehend übernommen.  

  Streichung der Aufzählungspunkte e und f, weil diese Inhalte 

mit Aufzählungspunkten a und k bereits abgedeckt sind. Es 

wird empfohlen bei lit. h einen Maximalwert festzulegen (ggf. 

analog ZRS "... bis insgesamt 15 m2 Fläche pro Wohnein-

heit" 

E Die Aufzählungspunkte e und f werden gestrichen. Die Ergänzung "bis insgesamt 15 m2 Fläche pro 

Wohneinheit" wird übernommen. 

 

  Lit. k: "Nebenbauten gemäss § 3 Abs. 2 QR." R Es wird unter lit. k neu auf beide Absätze verwiesen: "Nebenbauten gemäss § 3 Abs. 2 respektive § 5 

Abs. 5 QR". 

 

  Vorgeschlagene neue Formulierung des Abs. 4: Ausserhalb 

der Baubereiche für Hauptbauten können folgende Neben-

bauten erstellt werden: 

a Überdeckungen von Einstellhallenrampen, 

b Pro Hauptbau je ein Velounterstand von bis zu 60 m2 

Grundfläche sowie 

c Weitere Nebenbauten gemäss § 3 Abs. 2 QR von bis zu 10 

m2 Grundfläche. 

R Der Formulierungsvorschlag wird weitgehend übernommen und präzisiert.  

§ 5 Lage, Grösse und Gestaltung der Bauten Abs. 4 lit. a: Redaktionelle Anpassung des ersten Satzes und 

zwingende Streichung des 2. und 3. Satzes. 

R/Z Übernahme der kantonalen Vorgaben.  

  Abs. 5 lit. a soll im § 3 Abs. 2 geregelt und hier gestrichen 

werden. 

E Übernahme der kantonalen Vorgaben.  
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  Abs. 8: Es wird empfohlen die begrünten Flachdächer nach 

dem Vorbild des neuen Parkhauses im Quartier Kägen hoch-

wertig auszuführen. 

Zudem wird empfohlen die Bestimmung von Abs. 8 wie folgt 

zu ergänzen: "Begrünte Flachdächer sind nach ökologi-

schen Kriterien zu modellieren und mit Kleinstrukturen 

(Steinhaufen, Erdhügel etc.) auszugestalten." 

E Weil ein Parkhaus anderen physikalischen Beanspruchungen standhalten muss als eine reine Wohn-

bebauung sind die Objekte nicht miteinander zu vergleichen. Erdhügel und Steinhaufen stehen deshalb 

nicht zur Disposition. Einer hochwertigen Ausführung steht jedoch nichts im Wege – allerdings ist eine 

entsprechende Formulierung im Sinne von einer "hochwertigen Gestaltung der ökologischen Flach-

dachflächen" sehr wenig bestimmt, weshalb darauf verzichtet wird. Die Kommentarspalte wird mit fol-

gendem Text ergänzt: "Dachbegrünung: Als Substrat nach Möglichkeit Gelbkies (mind. Schichtstärke 

10 cm) oder Rohboden (lehmarm, sandig, mind. Schichtstärke 4 cm) aus dem QP-Areal. Wünschbar 

sind unterschiedliche Schichtstärken innerhalb eines Daches; wo sich Stützen befinden ist eine grös-

sere Schichtstärke möglich."  

X 

  Eine Dachbegrünung schliesst die Nutzung zur Gewinnung 

von Sonnenenergie nicht aus. 

H Was mit Hinweis auf die mögliche Gleichzeitigkeit von Begrünung und Nutzung der Sonnenenergie ge-

meint ist, bleibt unklar, denn die Formulierung "die Dächer […] haben […] auch ökologischen Funktio-

nen zu dienen" umfasst ja genau diese Gleichzeitigkeit. Falls im Übrigen das Wort "auch" in "haben 

auch ökologischen Funktionen zu dienen" der Stein des Anstosses sein sollte, muss darauf hingewie-

sen werden, dass genau dieses Wort im Rahmen der kantonalen Vorprüfung der Zonenvorschriften 

Siedlung im Schreiben vom 19. März 2013 so gefordert wurde. Die Gemeinde versteht das "auch" im 

Sinne von: neben den primären Funktionen eines Daches (wie Witterungsschutz, Isolation u. Ä.) soll das 

Dach auch ökologische Funktionen übernehmen. 

z. K. 

§ 6  Nutzung, Gestaltung, Pflege und Unterhalt 

des Aussenraums 

Abs. 1: Öffentlicher Aussenraum sowie Zugangsbereiche 

sind möglichst naturnah mit einheimischen, standortge-

rechten Pflanzen zu gestalten. 

Z Genau diese Forderung wurde im Abs. 1 allgemein (es geht bei Abs. 1 ja noch nicht um die einzelnen 

Teilbereiche des Aussenraums) definiert. Die Gemeinde sieht deswegen keinen wesentlichen Anpas-

sungsbedarf. Das Wort "vorwiegend" wird gestrichen. 

 

  Umformulierungsvorschlag zu Abs. 2 lit. a: "Der Gemeinde-

rat (als zuständige Baubewilligungsbehörde) fordert für die 

Gestaltung des Aussenraums im Baubewilligungsverfahren 

einen Umgebungsplan (Mindestmassstab: 1:200). Der Um-

gebungsplan wird integrierter Bestandteil der Baubewilli-

gung. Im Falle einer Etappierung ist bereits bei der ersten 

R Die Gemeinde nimmt den Formulierungsvorschlag zur Kenntnis und passt die Formulierung an, ange-

reichert um die Forderung an anderer Stelle, dass eine Flexibilisierung zum Umgang mit den Aussen-

raumfestlegungen des Quartierplans zu definieren ist. 
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Etappe ein Umgebungsplan für den ganzen QP-Perimeter  zu 

erstellen. 

  Umformulierungsvorschlag Abs. 2 lit. b: "Der Umgebungs-

plan beinhaltet jeweils für die entsprechende Realisierungs-

etappe die genaue Lage und Ausgestaltung der Detailer-

schliessungen, Plätze, öffentliche Fusswegverbindungen, 

arealinterne Wege, Spielflächen, Terrainveränderungen, Bö-

schungen, Stützmauern und Bepflanzungen sowie der Ver- 

und Entsorgungsanlagen. Er bezeichnet Art und Lage der 

äusseren Bereiche, Zugangsbereiche und innere Bereiche 

gemäss § 6 Abs. 4 – 6 und definiert die Art der Beläge und 

der Dachbegrünung." Zur Kommentarspalte wird erläutert: 

"Beim Umgebungsplan handelt es sich um einen Nachweis-

plan und nicht um einen Festlegungsplan." 

R Die Gemeinde nimmt den Formulierungsvorschlag zur Kenntnis und passt die Formulierung an. 

Die Bemerkung zur Kommentarspalte ist richtig, jedoch bleibt unklar weswegen diese Bemerkung ge-

macht wird. In der Kommentarspalte wird von "Darstellung" im Sinne des "Nachweises" gesprochen, 

nirgends jedoch von einer Festlegung. 

 

  Abs. 4 redaktionelle Korrektur R Die orthographische Verbesserung wird vorgenommen.  

  Abs. 4: Die Aussenraumgestaltung innerhalb des äusseren 

Bereiches (entlang Fleischbachstrasse) muss eine Entwick-

lung von Baumreihen erfüllen sowie eine ökologische Ver-

netzung in W-E-Richtung bewerkstelligen. 

Z Die Beantwortung des Punkts 2.3 vom Vorprüfungsbericht erläutert diesen Sachverhalt abschliessend. 

 

 

  Abs. 4: Es wird empfohlen den äusseren Bereich der natur-

nahen Gestaltung bereitzustellen, wobei dieser extensiv ge-

nutzt werden soll. 

E Die Formulierung des ersten Satzes wird angepasst: "[…] ist als qualitativ und ökologisch hochwertiger 

Aussenraum zu gestalten.". 

 

  Abs. 4 lit. a + b: Redaktionelle Anpassungen R Die marginalen Anpassungen werden übernommen.  

  Abs. 5: Ersatz des Begriffs "Foyer" durch "Zugangsbereich" E Neu wird der Begriff "Zugangsbereich" verwendet.  
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  Abs. 5 lit. b: Es wird empfohlen eine Ergänzung mit dem Satz: 

"Am Rande des Zugangsbereiches können Veloabstellanla-

gen realisiert werden.", vorzunehmen.  

E Weil zwar Ideen vorhanden sind, aber noch keine Entscheidung getroffen wurde und weil die Gemeinde 

keinen Grund erkennt, weshalb die exakte Lage der Velo-Abstellplätze von derart übergeordnetem In-

teresse wäre, dass sich daraus eine öffentlich-rechtliche Festlegung begründen liesse, wird von einer 

entsprechenden Formulierung abgesehen. 

X 

  Abs. 6: Es wird empfohlen die Veloabstellanlagen nur im 

äusseren Bereich zu realisieren, damit die Freifläche nicht 

unterbrochen wird. 

E Die Empfehlung wurde geprüft und davon Abstand genommen, weil es beispielsweise beim südlichen 

Zugang des Baubereiches D durchaus sinnvoll sein kann, Veloabstellplätze in unmittelbarer Nähe des 

Eingangs – im inneren Bereich des QP-Areals – zu realisieren. 

X 

  Abs. 8: Es wird empfohlen den Wortlaut so anzupassen, dass 

neu nur noch eine Fällbewilligung mit Ersatzpflanzungs-

pflicht möglich ist. Die Lage der Akazie soll nicht alleiniger 

Fällgrund sein können. 

E Anstelle der "Fällbewilligung" wird neu die "Fällbewilligung mit Pflicht zur Ersatzpflanzung" eingefügt. 

Die Lage der Akazie ist kritisch und deshalb kann sie ein Fällgrund darstellen – nach Möglichkeit ist sie 

aber zu erhalten.  

/X 

  Abs. 9: Es wird empfohlen zur bestehenden Bestimmung fol-

genden Satz zu ergänzen: "Als Leitlinie gilt die Norm SIA 491 

"Vermeidung unnötiger Lichtemissionen im Aussenraum"". 

E Dieser Satz kann als Kommentar eingefügt werden, der Reglementsinhalt soll nicht zusätzlich zu die-

sem Thema verlängert werden. Ein Verweis auf die im Vorprüfungsbericht erwähnte SIA-Norm wird in 

die Kommentarspalte aufgenommen. 

 

  Abs. 10: "Elemente des Aussenraums" statt "Aussenraum 

Elemente" 

R Die redaktionelle Anpassung wird übernommen.  

§ 7 Erschliessung und Parkierung Abs. 1 ist wie folgt anzupassen: Der Einschub "der zur Bau-

bewilligung vorliegen muss..." ist zu streichen. Zudem ist die 

Möglichkeit einer lagemässigen Abweichung des Umge-

bungsplanes von den Festlegungen im Quartierplanes si-

cherzustellen. 

Z Der Einschub wird gelöscht. 

Mit der Ergänzung des § 6 Abs. 2 gemäss Vorprüfungsziffer 2.5 ist die Möglichkeit zur entsprechenden 

Abweichung generell und nicht nur für Erschliessungsinfrastrukturen gegeben.  

 

  Abs. 3 lit. a und c: Es ist auf Bestimmungen zur Parkplatzre-

duktion zu verzichten: Der zweite Satz von lit. a und der erste 

Satz von lit. c sind zu streichen, weil sich das Gebiet nicht für 

eine Reduktion oder einen gesenkten Bedarf eignet. 

Z Der Sachverhalt wird in Punkt 1 des Vorprüfungsberichtes bereits erörtert: Die Gemeinde will autoredu-

ziertes Wohnen ermöglichen. Zudem liegt das ganze Risiko von allfälligen "Laternenparkplätzen" bei 

der Gemeinde. Mit dieser Massnahme wirkt die Gemeinde im Übrigen darauf hin, dass auch die die 

kantonalen Verkehrsinfrastrukturen nicht (oder nicht so schnell) überlastet werden, was durchaus zu 

würdigen wäre. 

X 
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  Abs. 3 lit. c: Der Passus ist mit folgender Bestimmung zu er-

gänzen: "Allfällige Besucherparkplätze in der Tiefgarage 

müssen so erstellt werden, dass diese jederzeit frei zugäng-

lich sind." 

Z Weshalb eine solche Formulierung zwingend gefordert werden kann, ist der Gemeinde unklar. Selbst-

verständlich entspricht die Forderung aber der Absicht der Gemeinde, vgl. § 7 Abs. 3 lit. c.  

 

§ 8 Ver- und Entsorgung Abs. 3: Folgender Satzteil ist zu streichen:"…, wobei an-

stelle einer kontrollierten Lüftung in Abweichung zu den Mi-

nergie-Vorschriften auch ein anderes Lüftungskonzept mög-

lich ist." 

Z Der Satzteil wird gestrichen im Sinne der Erkenntnisse zusätzlicher Abklärungen der Gemeinde mit 

Fachstellen des Kantons. 

Neu heisst die Bestimmung: "Die Hauptbaubauten der Baubereiche A bis E sind nach dem zum Be-

willigungszeitpunkt gültigen MINERGIE-P- oder MINERGIE-Eco-Standard zu zertifizieren oder haben 

alternativ die zum Bewilligungszeitpunkt gültigen Zielwerte gemäss "SIA-Effizienzpfad Energie" (SIA 

Merkblatt 2040) einzuhalten. Der zur Anwendung kommende Energie-Standard ist mit der Gemeinde 

vor Baugesuchseingabe zu definieren. Im Rahmen des Baugesuchsverfahrens ist die Überprüfung und 

Einhaltung der Zielwerte gemäss SIA-Effizienzpfad Energie mit einem Fachbericht eines externen Bü-

ros an die Gemeinde nachzuweisen." 

 

  Abs. 3: Der zweite Satz gilt es zu streichen: "Wird auf eine 

Zertifizierung … im Rahmen der Baubewilligung nachzuwei-

sen." 

Z Der Satz wird gestrichen im Sinne der Erkenntnisse zusätzlicher Abklärungen der Gemeinde mit Fach-

stellen des Kantons (Formulierung siehe oben). 

 

  Im Rahmen des Baubewilligungsverfahren lässt sich noch 

nicht überprüfen ob die Richtwerte eingehalten werden, weil 

Haushalts, Büro- und sonstige Geräte welche der Nutzung 

der Räume dienen noch nicht installiert sind. 

H Die Richtwerte sind nicht mehr Teil der Bestimmung. Die Überprüfung und Einhaltung der Zielwerte, 

welche beim SIA-Effizienzpfad Energie zum Tragen kommen, wird durch ein externes Büro nachgewie-

sen. 

 

   

 

   

4 Planungs- und Begleitbericht    

 Kapitel 6.8 Auswirkungen auf das Strassen-

verkehrsaufkommen 

Der bereits stark belastete Knoten Baselstrasse / Fleisch-

bachstrasse / Sundgauerstrasse wird zusätzlich belastet. 

 Im Rahmen einer Sitzung der beteiligten Stellen von Gemeinde und Kanton wurde am 8. September 

2015 die Studie "Verdichtung Reinach Nord – Auswirkungen auf den Verkehr" (Oktober 2014) des 
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Ein Gutachten soll darlegen, wie auf der Kantonsstrasse eine 

ausreichende Verkehrsqualitätsstufe (VQS D) erreicht wer-

den kann und welche Wartezeiten auf der Fleischbachstra-

sse damit evoziert werden. Entsprechend ist eine Optimie-

rung der LSA-Steuerung mit dem TBA zu prüfen.  

Zudem ist ein verkehrliches Szenario dieser Kreuzung mit ei-

nem "sondernutzungsplanerischen Endausbau" von Rein-

ach Nord zu entwickeln, damit frühzeitig entsprechend be-

nötigte Verkehrsflächen sichergestellt werden können. 

Büros Rudolf Keller + Partner (beauftragt durch die Gemeinde Reinach) besprochen. Die Gesamtver-

kehrsstudie ermöglicht eine Gesamtübersicht über den erwarteten Mehrverkehr durch die Verdich-

tungsgebiete in Reinach Nord. Den Forderungen aus den kantonalen Vorprüfungen zur Quartierplanung 

Oerin vom 10. Juli 2015 und zur Quartierplanung Jupiterstrasse II vom 2. Juli 2015 wurde somit ent-

sprochen (vgl. Ausführungen in ANHANG 11). 

Weil im Rahmen der öffentlichen Mitwirkungen zu den drei Quartierplanungen Stockacker, Oerin und 

Jupiterstrasse II noch weitergehende Forderungen bezüglich des Verkehrs gestellt wurden, tätigte die 

Gemeinde Reinach noch weitergehende Abklärungen, die im Dokument "Quartierplanungen Reinach 

Nord. QP Stockacker, QP Jupiterstrasse II, QP Oerin. Abklärungen Verkehr" (Verfasserin: Gemeinde 

Reinach, Raumplanung) separat erläutert werden. Dieses Dokument wird als Beilage zur Einwohner-

ratsvorlage dem Einwohnerrat ausgehändigt und entsprechend zu den Genehmigungsakten dem Re-

gierungsrat zur Kenntnisnahme beigefügt (vgl. dazu auch Kapitel 6.8 und 11 des vorliegenden Pla-

nungs- und Begleitberichtes). 

      

5 - 8 Mitwirkungsverfahren, Planungsbericht allgemein, Digitale Daten, Vorprüfungsvorbehalt    

 Diverse Erläuterungen   Die Erläuterungen werden zur Kenntnis genommen.  
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Anhang 11 Protokoll der Besprechung vom 08. September 2015 mit Vertretern des kantonalen Tiefbauamtes bezüglich der 

Vorprüfungsergebnisse 

 

 

 


